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Vierkelſäherticher Abonnements Prets
Fär Halle und unſere unmittekbaren
Abnehmer 20 Sgr. e die refp.

o Anſtalten überall nuru.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Inſerate für den Courier werden an
genommen Jn Leipzig in der

Jr C 0 n r 1 e r Buchhandlung von H. Kirchner
O Univerfitätsſtraße, Gewandhaus Ro. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchdandlung, Breite

tweg No. 156.,

Zeitung
nnd Land.

Unter Verantwortlichkeit der Verlags Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Sie für den Courier beſtimmten Mittheilungen Sendungen e. bittet man, wie bisher, an die Expedition des Couriers
(bei Schwetſchke) zu richten.

Hierzu

Deutſchland.
Von der Saale, d. 1. Januar. (Ueder die Be-

deutung des deutſchen Ausfuhrhandels an land-
wirthſchaftl.Produkten nach England.) (Fortſetzung.)
„Jch hoffe ſagt Liſt hiermit die große Frage:
in wiefern der deutſche Ackerbau durch die Ausfuhr an Ge-
treide und andern Vegetabilien bluhen konne, für alle Zu-
kunft abgethan zu haben; ich hoffe, daß fernerhin unter
ernſthaften einſichtsvollen und unbefangenen Männern
Deutſchlands davon nie wiederum als von etwas Wichtigem
die Rede ſeyn wird, und ich gehe nunmehr auf einen an
dern Glanzpunkt der deutſchen Agrikulturproduktenausfuhr
über auf einen Gegenſtand, der bis jetzt als der Glanz-
punkt des deutſchen Ausfuhrhandels betrachtet worden iſt

die Wolle. Liſt weiſt nun durch Zahlen nach, daß
die jaährliche Wollproduktion Englands, einſchließlich der 22
Mill. Pf. Kolonialwolle im Ganzen 1592 Mill. Pfund be-
trage. Dazu kommt eine Einfuhr von 253 Mill. Pfund,
aus Deutſchland mit 17, Rußland mit 3 Jtallen
Portugal Dänemark Rio de la Plata 2, Chili
Peru 1 und die übrigen Länder mit Mill. Pfund.
Jn 13 Jahren iſt die deutſche Wolleinfuhr von 27 Mill.
auf 17 Mill. Pfund oder um z gefallen. Dieſe Abnahme

ängt genau mit der Zunahme der Kolonialeinfuhr zuſam-
en. Jn dem namlichen Zeitraume wuchs die Einfuhr der

Kolonialwolle von 2 Mill. auf 22 Mill. Pf. alſo um das
Eilffache. Die Meinung aller engliſchen Nationalökonomen
geht dahin und der engliſche Schatzkammerſekretär Goulburne
hat es im Parlamente nicht in Abrede ziehen können, daß
die Einfuhren aus der Südſee in wenigen Jahren die Ein
fuhren aus fremden Ländern, alſo auch aus Deutſchland,
gänzlich verdrängen werden. Dieſes Verhältniß wird in
Beziehung auf Deutſchland bedenklicher, wenn wir beruck-
ſichtigen daß der Zollverein nach Dieterick 1839 effektiv
nicht mehr als 16000 Centner oder 1600000 Pfund Wolle

Halle, Montag den 5. Januar
zwei Beilagen.
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ausgefuhrt hat, indem das, was uber dieſe Summe von
Deutſchland nach fremden Ländern ausgeführt worden iſt,
aus fremden Ländern (Polen, Oeſtreich, Ungarn) in Deutſch
land eingeführt wurde, folglich gleichſam nur durchpaſſirte.
Es wird noch bedenklicher, wenn wir beruckſichtigen, daß
Deutſchland fur dieſe 1 Mill. Pfund effektiver Schafwoll
ausfuhr 5 Mill. engliſchen Wollgarns eingeführt hat. Es
wird ferner bedenklicher, wenn wir berechnen, daß fur jene
11 Mill. Pfund effektiver Rohwollausfuhr, die nach Die-
terici's Durchſchnittspreiſen höchſtens 1 Mill. Thaler werth
ſind, 1843 nicht nur fur mehr als 5 Mill. Thaler Garn,
ſondern auch fur mehr als 7- Mill. Thaler fertiger Woll
waaren aus England in Deutſchland eingeführt worden iſt.
Es wird endlich bedenflicher, wenn wir die Wollausfuhr
Deutſchlands nach England von der deutſchen Wollausfuhr
nach Frankreich trennen. Bekanntlich hat die Wolleinfuhr
Frankreichs aus fremden Ländern nicht abgenommen, wie
die engliſche, ſondern ſie iſt gewachſen in zehn bis funfzehn
Jahren von 20 Mill. auf 40 Mill. Pfund. Wenn es daher
fur ein civiliſirtes Land wie Deutſchland ein Gluck iſt, in
der Wollproduktion und Wollausfuhr nach fremden Mark
ten mit wilden und noch halb barbariſchen Ländern zu wett-
eifern, ſo haben wir offenbar unſre Blicke eher nach Frank
reich als nach England zu richten.

Jm Ernſt wird aber wohl Niemand daran denken.
Wenn uüberhaupt die deutſche Schafzucht in den minder be
völkerten Gegenden des Vaterlandes noch Hoffnungen fur
die Zukunft zu nähren hat (wer mochte ſie ihr nehmen
ſo können ſie nur durch den Aufſchwung der eignen Woll
induſtrie in Erfullung gehen. Deutſchland hat in den letz
ten Jahren ſeine eigne Konſumtion an Wollwaaren bedeu
tend vermehrt und nach den Erfahrungen von England kann
ſie es von jetzt an um das Drei und Vierfache vermehren.
England verbraucht zur einheimiſchen Konſumtion 150 Mill.
Pfund jährlich, oder auf den Kopf 92/, Pfund Wolle. Die
deutſche Wollproduktion im Zollverein berechnet ſich auf 57



Mill. Pfund, dazu kommen 7 Mill. Pf. Einfuhr an Garn
und Fabrikwaaren der Verbrauch iſt daher 64 Mill. Pfund
oder 23 Pfund auf den Kopf. Der Unterſchied iſt größer
als man glauben mochte. England hat nur danach getrach-
tet, ſeinen einheimiſchen Verbrauch zu erweitern. Die Er
fahrung lehrt, daß ihm dies gelungen iſt durch den Aus-
ſchluß aller Konkurrenz. Während ſein Abſatz nach Außen
ſeit 94 Jahren auf derſelben Stufe ſtehen geblieben iſt, hat
ſich die innere Konſumtion ſeit 1750 bis 1843 beinahe ver
funffacht, obwohl die Preiſe der Fabrikate bedeutend ſielen.
Kann es ein ſchlagenderes Argument geben, daß jede Ra-
tion vor allen Dingen in ihrer eignen Produktion und Kon
ſumtion die Mittel zu ihrer Bereicherung ſuchen müſſe, und
daß die deutſche Schafzucht nur in der deutſchen Wollfabri-
kation in der Zukunft ihre Proſperität ſuchen und finden
könne? Kann man im Exrnſte noch daran denken, daß ein
Zweig der Landwirthſchaft nur dadurch beſtehen könne, daß
er ſeinen Rohſtoff an Fremde abſetzt in einer Geſammt-
quantität, daß die Bevölkerung von Großbritannien und
Irland zuſammengenommen, auf den Kopf derſelben buch-
ſtäblich noch nicht ein Loth kommt (Fortf. folgt.)

A Berlin, d. 31. Decbr. Die Veroffentlichung der
Landtags Abſchiede hat nun, wie richtig vermuthet, zwi
ſchen Weihnachten und Neujahr begonnen.

Der niedrige Stand der Eiſenbahnactien, von dem
man ſich ſchon lange nichts Gutes prophezeite, hat ſo eben
ſein erſtes bedeutendes Opfer geholt. Das Banquierhaus
Rouſſet und Violet, wohl akkredidirt am hieſigen Platz, an
geſehen und geachtet im ganzen Publikum wegen ſeiner
punktlichen und reellen Geſchäftsverwaltung, hat ſich ge-
ſtern banquerutt erklärt. Die Chefs des Hauſes trifft da-
bei kein Vorwurf, vielmehr folgt ihnen allgemeinſtes Be
dauern. Jhr Ungluck iſt lediglich durch das unaufhaltſame
Sinken der von ihnen im täglichen Verkehr angekauften
Actien herbeigefuhrt. Anfangs beanſtandeten ſie den ſofor-
tigen Wiederverkauf, um Verluſten zu entgehen, bald aber
ſahen ſie bei dem Aufhäufen der Actien den Verluſt ſo
rieſig uüber ſich hinauswachſen, daß er ſie in den eigenen
Trummern begrüb. Da das Haus eigentlich nur mit Pri-
vatleuten Geſchäfte machte, denen es Ein und Verkaufe
beſorgte, ſo hatte es bei ſeinem ungemeinen Kredit oft den
größten Theil des Vermögens derſelben in Händen. Die
Verluſte ſind daher ſehr ſchmerzlich und leider ſoll die Paſ-
ſivmaſſe überaus groß ſein. Die Borſe iſt ganz unbethei-
ligt, ſo daß aus jenem Ereigniß an ihr keine weitere Falli-
mente zu erwarten ſind. Ob dieſe ſich aber nicht ſelbſtſtän
dig einſtellen, muß die Abwickelung der jetzt laufenden Ul-
timoregulirungen ergeben. Die erfahrenſten Borſenmanner
ſtimmen darin überein, daß der jetzige Zuſtand ganz un
haltbar ſei und noch viel Unglück herbeifuühren werde, wenn
die Regierung nicht endlich helfend einſchreite. Das Hulfs-
mittel richtet ſich nach dem Leiden. Das Leiden iſt: Mangel
genügender circulirbarer Werthe,; das Hülfsmittel
heißt: Banken, aber freilich nicht nach Buülow-Cumme-
row'ſchem Zuſchnitt. Jch erinnere Sie übrigens an meinen
letzten Brief. Sie werden daraus erſehen, wie ich den eben
berichteten Unglucksfall darin bereits wortlich vorherſagte.

So eben iſt unter dem Titel „gelehrtes Berlin im
Jahr 1845“ eine neue Zuſammenſtellung hier lebender
Schriftſteller erſchienen. Das Buch iſt 25 Octavbogen ſtark
und nennt 448 Schriftſteller und Schriftſtellerinnen, deren
Werke es, unter Voraufſtellung kurzer biographiſcher No-
tizen, aufzählt. In ähnlicher Weiſe erſchien bereits vor

der Hauptſtadt des Landes

funfzig Jahren ein „gelehrtes Berlin““ von Schmidt und
Mehring, ſo wie vor zwanzig Jahren eine Fortſetzung von
Hitzig. Die gegenwartige Redaction vom Bibliothekar Dr.
Koner zeichnet ſich durch hinzugefugtes Namensverzeichniß,
genaue Angaben aller Notizen und correcten Druck vor
theilhaft aus. Dabei darf man aber trotz der großen An
zahl von Namen keinesweges an eine irgendwie erſchöpfende
Aufzählung der hieſigen literäriſchen Kräfte denken. Zu-
nächſt ſind grundfaätzlich Alle ausgeſchloſſen, deren literaäri-
ſche Thätigkeit ſich nur auf Tagesblatter oder Zeitſchriften
beſchränkte dann aber konnten auch nur die aufgenommen
werden, welche der Aufforderung der Redaktion, Beiträge
einzuſenden, nachkamen, oder ſonſt von ihr erforſcht wur-
den. Begreiflich mußten dabei zahlreiche Perſonen ausfal-
len wiewohl Namen von einiger Beruhmtheit nicht leicht
vermißt werden mochten. Das Ganze iſt immerhin ein
impoſantes Denkmal der hier vereinigten geiſtigen und wiſs-
ſenſchaftlichen Große. Namen wie Bokh, v. Boyen, Dief-
fenbach, Dieſterweg, Dove Encke, Grimm, Jakob und
Wilhelm, Heinſius, v. Humboldt, Lachmann Lichtenſtein,
Mitſcherlich, Marheineke, Joh. Muüller, Pertz, v. Rau-
mer, Ritter, v. Savigny, v. Schelling, Steffens (wahrend
der Redaktion des Werks am 13. Februar 1845 geſtorben),
Barnhagen und Andere bilden wohl einen Kranz wurdig

welches deutſche Jntelligenz
zu vertreten berufen ward.

Die Zahl der öffentlichen Luſtbarkeiten, beſonders der
Maskenballe, welche zum heutigen Sylveſterabend ange-
kundigt werden, iſt Legion. Die Kopfſchmerzen verſchiede
ner Art. haben ihr hiſtoriſches Recht auf morgen.

Vermiſchtes.
Haag, d. 24. Dec. Man vernimmt aus vielen

Orten die betrübendſten Nachrichten theils von verungluck
ten Seeſchiffen, theils von den durch die heftigen Nord-
weſtSturme und Springfluthen verurſachten Ueberſchwem-
mungen. Das Seewaſſer wurde ſo weit ins Land hinein-
getrieben, daß in Rotterdam das Meerwaſſer ſalzig wurde.
Die Flüſſe, durch das entgegenſtrömende Meerwaſſer im
Laufe gehemmt, uüberſchwemmten das meiſt niedriger lie-
gende Land und richteten in den Staädten, in Fabriken,
Packhauſern, Lagern und Kellern großen Schaden an. Ei-
nige mit großer Mühe und enormen Koſten erſt kürzlich
dem Meere oder den Flüſſen abgewonnene Polder ſind gan;
wieder unter Waſſer geſetzt. Man vergleicht das Unglück
mit dem im Februar 1825. Viele neue Deiche ſind durch
brochen oder doch ſtark beſchadigt. Mehrere Schiffe ſind
an der Küſte geſtrandet, am 17. d. ein portugieſiſches
Schiff und einige Tage zuvor ein engliſches mit Kartoffeln.
Die Mannſchaft hatte ſich auf den Schaluppen gerettet,
Schiffe und Ladung ſind untergegangen.

Der Greenock Adverüser erklärt, daß die neulich
von ihm gegebene Nachricht, daß eine mit Neujahr in
Kraft tretende Parlamentsakte alle fortan in Gretnagreen.
vollzogenen Trauungen zu geſetzlich unguültigen ſtemple, auf
einem Jrrthum beruhe, indem gar keine ſolche Akte erlaſ-
ſen worden ſei. Lord Brougham habe zwar eine Klauſel
u gedachtem Zwecke beantragt, ſei aber damit durchge-allen ſo daß Gretnagreen nach wie vor bedrängten Hei-

rathsluſtigen aus der Noth helfen könne.
r



ami en rich Wohnhaus Malzhausgebäude, Brauhaus, Von den Beſitzern iſt bisher die Gaſt-F nilien Nachrichten Hof und ſonſtigem Zubehör, nach der nebſt hofsgerechtigkeit in dem Wohnhauſe ausge
Lieben Verwandten und Freunden hier- Hypothekenſchein und Bedingungen, in der übt und letzteres „der Gaſthof zur weißen

mit die ergebene Anzeige, daß geſtern Abend Regiſtratur einzuſehenden Taxe, abgeſchätzt Taube genannt.

zwiſchen 10 und 11 Uhr meine gute Frau
von einem muntern Mädchen glücklich ent
bunden worden iſt.

Mühlengut Wehlitz, d. 2. Jan. 1846.
C. F. Häußler.

Todes Anzeige.
Unſere Schweſter, die Wittwe Zabel

auf
8253 Thlr. 27. Sgr. 6 Pf.

ſoll, theilungshalber, am
5. Februar 1846 Vormittags 11 Uhr

ſteigert werden.

den aufgeboten,

an ordentlicher Gerichtsſtelle meiſtbietend ver

Alle unbekannten Realpraätendenten wer
ſich bei Vermeidung der

Ein verheiratheter ſehr tüchtiger Oeko-
nom, aus dem Anhalt -Cöthenſchen gebür-
tig, welcher eine Reihe von Jahren als
IJnſpector mit ſeiner Frau in Weſtpreußen
conditionirte, wünſcht ein „fur ſich geeigne
tes Engagement, als Jnſpector, im Her
zogthume oder Königreiche Sachſen Oſtern

geb. Laborde, iſt am 28. December an Pracluſion ſpäteſtens in dieſem Termine oder Johanni 1846 zu finden. Deſſen ſehr
einem Blutſchlag ruhig entſchlafen. Jhr zu melden. lobenswerthe, ſogar ruühmliche Zeugniſſe,
Krankenlager war kurz und ohne allen behufs ſeiner Empfehlung, iſt nachzuweiſen
Schmerz. Jhre einzige Bitte war, ihren Bekanntmachung. beauftragt
Wohlthätern zu danken für alles Gute, Die Königliche Saline allhier wird ihren Nitzſche,

WirthſchaftsJnſpector auf Alt-Scherbitzwas ſie ihr erwieſen haben Gott wird es Bedarf an Steinkohlen von jetzt ab auf
bei Schkeuditz.ihnen ſegnen im Namen der Hinterbliebenen. dem Landwege unmittelbar von den Koh-

David Laborde, als Bruder lenſchächten im Wettiner BergRevier beWwe. Langerhans, als Schweſter ſziehen, und es ſoll die Anfuhre dieſes Be Auetion
darfs für die nächſten drei Jahre 1846, von eichenen und rüſternen Nutzhölzern.
1847 und 1848 licitationis modo in Ver Jn dem eine Stunde von Bernburg, eine
ding gegeben werden. Daſſelbe gilt auch Viertelſtunde von Nienburg und eine Vier
von denjenigen Steinkohlen-Quantitäten, telſtunde von der Saale gelegenen Altenbur
welche für die hieſige pfännerſchaftliche Sa ger Buſche ſoll
line während des gedachten Trienniums am 17. Januar 1846
angefahren werden ſollen. Behufs der Ver eine Quantität von circa 90,000 Kubtkfuß
dingung dieſes Steinkohlen Transports von größtentheils aus Eichen und Rüſtern von 1
Wettin nach beiden hieſigen Salinen haben 21 F. Durchmeſſer beſtehenden Nutzhölzern,
wir auf Montag den 12. Januar künfti welche erſtere ſich vorzüglich zu Eiſenbadnhor
gen Jahres Vormittags um 10 Uhr einen zern eignen auf dem Stamme an den Meiſt-
Termin in unſerem Amtslokal anberaumt,bietenden verkauft werden.
und laden alle diejenigen, welche zu der Kaufliebhaber werden daher eingeladen an
Uebernahme dieſes Geſchäfts geeignet und dem gedachten Tage, Vormittags 10 Uhr
geneigt ſind, ein, in termino zu erſcheinen ſich in der Eanzlei der Herzogl. Kammer alf
und ihre Forderungen zu Protocoll zu ge- hier einzufinden, ihre Gebote abzugeben und
ben. Die Bedingungen, welche der betref das Weitere zu gewartigen.
fenden Entrepriſe zum Grund gelegt wer- Zugleich wird bemerkt, daß zur Feſthal
den ſollen, können täglich in unſerem Kanz- tung der Gebote 30 der Erſtehungsſum
leizimmer eingeſehen, auch werden dieſelben me im Termine eingezahlt werden müſſen

v

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Mit Bezugnahme auf die im 298ſten
und 299ſten Stücke des Couriers abgedruckte
fIandräthliche Bekanntmachung vom 18. d.
Mts. betreffend die Directoren und den
Rendanten der Sparkaſſe des Saalkreiſes
benachrichtigen wir hierdurch die Einfaſſen

J des Kreiſes:1) daß der mitunterzeichnete Steuerrath
Zeſch von uns zum Stellvertreter des
Vorſitzenden der kreisſtändiſchen Di-
rection der Sparkaſſe erwählt worden iſt

2) daß das Lokal der Kaſſe ſich auf dem
Sandberge Nr. 266 parterre befindet

3) daß die Kaſſe an jedem Dienstage,
Donnerstage und Sonnabende mit Aus-
nahme der Feſttage von 12 bis 1 Uhr
geöffnet ſein wird

45 daß vom 8. Januar k. J. ab von
der Sparkaſſe Einlagen angenommen
werden.

Halle, den 26. December 1845.

im Termin ſelbſt vorgeleſen werben.
Halle, den 23. December 1845.

Königl. Salinen- Verwaltung.
Nothwendiger Verkauf.

und daß die übrigen näheren Bedingungen
von heute ab bei der unterzeichneten Behörde
einzufehen, oder auch abſchriftlich gegen Er
ſtattung der Gebühren zu erhalten ſind, ſo
wie daß diejenigen welche die fraglichen Höl
zer vor dem Termine in Augenſchein zu neh-Gerichts-Commiſſion zu Schkeuditz.
men wünſchen, ſich bei der unterzeichnetenDie vor dem Halleſchen Thore zu Schkeu-

ditz gelegenen, Nr. 321 und 338 des Hy Behörde zu melden haben.
pothekenbuches über Schkeuditz eingetragenen, Bernburg, den 27. Dec. 1845.
der verehelichten Anna Catharine Wil Herzogl. Anhalt. Forſtverwaltung-
helmine Taubeneck, gebornen Geb-
hardt daſelbſt gehörigen Grundſtuücke, als:
a) ein neuerbauetes Wohnhaus nebſt Zube

Kreisſtändiſche Direction der Sparkaſſe des
Saalkreiſes.

v. Baſſewitz. Zeſch. v. Kroſigk.
Niebuhr. Schladebach.

Nothwendiger Verkauf
bei dem Holz-Anetiort,Kbnigl. Land und Stadtgerichte MenEs ſollen Montag den 12. Jan. d. J.

zu Halle a. S.
Das am Leipziger Thore, in der Brau-

hausgaſſe belegene, sub Nr. 2194 Halle
verzeichnete, im Hypothekenbuche der Ge-
ſammtſtodt Halle aber sub Nr. 310 b ein-
getragene, der hieſigen Brauerſchaft, das
beißt der Geſammtbeit der Brauberechtig-
ten, oder der Jnhaber ſtädtiſcher Braube-
rechtigkeiten, eigenthumlich zugehörige Grund
ſtuück, der Baguhof genannt, beſtehend aus

hör, abgeſchätzt auf 2532 Thlr. und

abgeſchötzt auf 1723 Thlr. 10 Sgr.,

ſollen
am 5. Februar 1346 Vormittags

11 Uhr

werden.

b) ein großes Stallgebäude nebſt Zubehoör,

zu Folge der in der Regiſtratur einzuſehen-
den Taxe und neueſten Hypothekenſcheine,

an ordentlicher Gerichtsſtelle hier ſubhaſtirt

von Vormittags 9 Uhr ab im Pöplitzer
Forſtrevier auf dem Schlage am Bitterfel
der Wege, circa 400 kieferne Bau und
Brettſtämme auf dem Stamme meiſtbie
tend verkauft werden. Der SGte Theil der
Kaufſumme muß im Termine bezahlt, ſo
auch die nähern Bedingungen daſelbſt be
kannt gemacht werden.

Pöplitz, den 1. Januar 1846.
Der Förſter Zſchintfch.
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Ole bei den FünftelRevieren pro 1846 erforderlichen eichenen Holzwaaren,
200 Cubikfuß rohes Stammholz,

8000 Quadratfuß 2“ ſtarke Bohlen,

als

40 Ifd. Fuß Säulholz, 9 und 10“ ſtark,
4500 dgl. 6“ ſtark,1500 dgl. 5 und 6 ſtark,
4500 dgl. 4“ ſtark,3000 3 dgl. 3“ ſtark,2500 Hundeleitbohlen, 5 breit und 2“ ſtark,
2500 dgl. Schienen, 2“ ins [D ſtark, und
2000 Keilhauenhelme,

ſollen im Ganzen oder getheilt dem Mindeſtfordernden zu liefern verdungen werden.
Dazu iſt auf den 15. Januar 1846 Nachmittags um 2 Uhr auf dem Dampfmaſchi
nenSchachte
einladet

Eisleben, den 31. December 1845.

Mein neu etablirtes Hotel zum Bairiſchen Hof in Berlin,
Charlottenſtraße Nr. 44, neben dem Hotel de Rome an den Linden,

erlaube ich mir dem reiſenden Publikum mit feſten Preiſen zur gefälligen Aufnahme

des Schaafbr. Reviers ein Termin angeſetzt, wozu Unternehmungsluſtige
E. Hahn, Schichtmeiſter.

zu empfehlen.
Ein Zimmer mit Bett und Bedienung in der BelEtage 15 Sgr.
Ein Zimmer mit Bett und Bedienung in der zweiten Etage 12 Sgr.
Ein Zimmer mit Bett und Bedienung in der dritten Etage. 10 Sgr.
Jedes Kabinet zu einem Zimmer mehr 5 Sgr.TFable d'hote 121/, Sr.Die Preiſe aller übrigen Beduürfniſſe werden gleichfalls aufs Billigſte berechnet, und

um den Wunſchen des reiſenden Publikums entgegenzukommen, wird ein maßiges Trink-

geld in Rechnung gebracht. E. L. Dürrwächter.
So eben erſchien im Verlage der Holle'ſchen Buchhandlung in Wolfenbüttel

und iſt in allen Buchhandlungen vorräthig, in Halle bei C. A. Schwetſchke
und Sohn.nd Offenes Sendſchreiben

an die

proteſtantiſche deutſche Conferenz
rerbietigſt überreichtin Berlin

Uhlich in Magdebnurg.
geh. Preis 5 Sgr.e h von

Hochſt wichtige ganz neue Erfindungen fur Deſtillateure, Kaufleute,
Gaſtwirthe u. ſ. w.

Bei A. F. Schultz in Berlin, Neanderſtraße Nr. 34, iſt neu erſchienen
und daſelbſt gegen portofreie Einſendung von 2 Thlr. zu haben, ſowie durch jede Buch
Handlung von dort zu beziehen:
Die praktiſche Deſtillirkunſt oder neu verbeſſerte Anweiſung zur Anfertigung

aller einfachen und doppelten Branntweine, franzöſiſcher und deutſcher Liqueure,
Ratafias, Crems u. ſ. w. auf kaltem Wege mittelſt ätheriſcher Oele und durch
Extraction, ſowie auf warmem Wege durch Deſtillation; den neueſten ent-
deckten Vorſchriften zur Anfertigung der vorzüglichſten und beſten Sorten Rums,
Cognacs und Weinſprits, ſowie den rohen Branntwein auf die ſicherſte und be
währteſte Methode zu entfuſeln, zu reinigen und zu klären, und Mittheilung aller hier-
über beſtehenden Geheimniſſe von Schultz, Königl. Preuß. approbirtem Apotheker,
Chemiker und praktiſchern Deſtillateur. Zte verbeſſerte und vermehrte Auflage.

Zugleich iſt die Anweiſung zu der jetzt üblichen Umarbeitung der Preßhefe oder Pfund-
härme zu ganz trocknem Hefenpulver beigefügt, wodurch dieſe ihre völlige kräftige Wir
kung Jahre lang behält.

Durch die Annahme dieſes Buches verpflichtet ſich übrigens jeder Käufer, die darin

m

enchaltenen Vorſchriften nur für ſich zu benutzen und ſolche Niemanden Anders mitzutheilen.

c

à

Friſche Auſtern im
„„Rättli.“

3 Dreſchere Familien finden ein dauern
des Unterkommen in Morl bei

Schmidt.

Auf der Promenade Nr. 1487 iſt die
untere Etage, beſtehend aus 3 Scuben,
2 Kammern, Küche und Kellerraum, nebſt
Mitgebrauch des Waſchhauſes, von Oſtern
an zu vermiethen. Das Nähere Nr. 954.

Ein fettes Landſchwein ſteht zu
verkau

fen große Klausſtraße Nr. 8685.

Vom 1. Januar d. J. ab iſt die Mag
deburger Zeitung gratis zu leſen in der
goldnen Egge allhier.

m

Den der letzten Petition beigetretenen
Mühlenbeſitzern zur ergebenen Nachricht,
daß unſere nach Berlin geſandten Depu-
tirten dort eine gnädige Aufnahme gefun-
den haben, und dürfen wir vielleicht bal
diger hohen Beſcheidung entgegenſehen
ſolche wird dann von den Betheiligten zu
gleich mit der Rechnung über Einnahme
und Ausgabe bei Herrn Mühlenbeſitzer
Bretſchneider in Delitzſch einzuſehen
ſein.

Bitterfeld, den 29. Dec. 1845.
Häußler.

Verkauf.
Meine hieſige oberſchlächtige Waſſer-

mühle mit 2 Mahlgängen, Oehlmühle und
7 Ellen Gefälle, Gärten, 2 Hufen Feld,
Wieſen und Holzungen, 2 Pferden, 7 Stück
Rindvieh, Schiff und Geſchirr, beabſichtige
ich Fa milienverhältniſſe halber in dem dazu
von mir beſtimmten Termine

den 9. Februar 1846 Vormittags
10 Uhr

im hieſigen Gaſthauſe meiſtbietend zu ver
kaufen, und lade Kaufluſtige zu dieſem
Termin hierdurch ergebenſt ein.

Untermühle zu Schleeſen bei Gräfen-
hainchen, den 28. Dec. 1845.

Würſter.

W

Ein gut gehaltenes Clavier von ſechs
Octaven ſteht billig zu verkaufen in der
Schule zu Sylbitz am Petersberge

Zu allen Arten von Brunnen- und
Pumpen- Arbeiten empfiehlt ſich

Teutſchenthal, den 1. Januar 1846.
Wilhelm Nette

Erſte Veilage
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Erſte Beilage zu Nr. 3
d e s

ggarers, Hatitiſcher Zeitang für Staſdtenin d Land
Montag, den 5. Januar 1846.
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e o ehh
Deutſchland.

Berlin, d. 31. Dec. Se. Majeſtät der König haben
am 28. d. M. dem an Allerhöchſtihrem Hoflager zum Ko
nigl. wurttembergiſchen außerordentlichen Geſandten und
bevollmachtigten Miniſter ernannten Geheimen Legations
Rath von Reinhard im hieſigen Königlichen Schloſſe
eine Privat Audienz zu ertheilen und aus ſeinen Händen
das BeglaubigungsSchreiben ſeines Souverains entgegen
zunehmen geruht.

Berlin, d. 2. Jan. Se. Excellenz der Wirkliche Ge-
heime Rath und Ober- Präſident der Provinz Pommern,
p. Bonin, iſt von Stettin und Se. Excellenz der Erb-
hofmeiſter in der Kurmark Brandenburg, Graf v. Königs
marck, von Plauen hier angekommen.

Berlin, d. 3. Jan. Se. Hoheit der Herzog Georg
von Mecklenburg-Strelitz iſt von NeuStrelitz hier
angekommen. Se. Excellenz der General- Lieutenant und
General- Adjutant Sr. Majeſtät des Kaiſers von Rußland,
Nariſchkine, iſt nach Minden von hier abgereiſt.

Die „Allgem. Preuß. Zeitung vom 2. Januar ent-
hält den Landtags- Abſchied der Rhein- Provinz und die
vom 3. Januar den der Provinz Weſtphalen.

Der miniſterielle Beſcheid auf das Geſuch mehrerer
Prediger um Modificirung des Conſiſtorial-Erlaſſes in Be
treff öffentlicher Erklärung lautet (nach dem „„Rhein. Beob.“)

wie folgt:
„Ew. Hochwürden und den übrigen Hexren Geiſtlichen, wel

che die Eingabe vom 11. d. M. mit unterzeichnet haben eröffne
ich auf dieſelbe, daß ich in der Verfügung des Königl. Conſiſto
riums der Provinz Brandenburg weder in Beziehung auf Anſicht
und Tendenz noch in Beziehung auf Faſſung etwas zu entdecken
vermag, wodurch dieſe Beyörde ihre Befugniſſe überſchritten und
die perſönlichen Rechte der ihr untergeordneten Geiſtlichen beein
trächtigt hätte. Die Verfügung iſt ganz klar die Fälle, weiche
ſie im Auge hat, ſind genau von ihr bezeichnet ſie legt Geiſtli
chen, die dieſer ihrer Stellung und der dadurch bedingten Pflich
ten eingedenk bleiben, in der Manpifeſtation ihrer Anſichten und
Ueberzeugungen über kirchliche Fragen kein Hinderniß in den Weg.
Jch kann mich daher nicht veranlaßt finden Jhrem Geſuche, jene
Verfügung zu modificiren, irgend Folge zu geben muß Sie viel
mehr um ſo ernſtlicher ermahnen, dieſe Verfügung in gebührender
Folgſamkeit zu beachten, als auch den von mir unmittelbar reſſor
tirenden Herren Geiſtlichen, die ſich bei der Erklärung vom 15.
Auguſt e. unter Beifügung ihres Amtstitels betheiligt haben, eine
ähnliche Andeutung zugegangen iſt. Jch will Jhrer Verſicherung
gern glauben daß die Theilnehmer der Erklärung von der an ſich
guten Abſicht geleitet worden, mit der Predigt des Friedens ver-
mittelnd zwiſchen die Parteien zu treten, ſo wenig auch der Er
folg der gehegten Abſicht entſprochen hat. Für die gegenwärtige
kirchliche Aufgabe wäre es aber unter allen Umſtänden erſprießlicher
geweſen wenn die betheiligten Herren Geiſtlichen Bedacht genom
men hätten, das Vertrauen zu der von des Königs Majeſtät in
eine ordnungsmäßige Bahn geleiteten freien Entwicklung des evan

geliſchen Kirchenweſens zu beleben und zu ſtärken. Da die von
des Königs Majeſtät als Schirmherrn der Kirche ernſtlich beab-
ſichtigte und in vollem Gange befindliche ordnungsmäßige Ausbil-
dung eines möglichſt ſelbſtſtändigen kirchlichen Lebensorganismus
durch dergleichen Proteſterklärungen, die, ſo verſchieden ſie auch in
ihren Tendenzen ſein mögen, doch darin übereinkommen, daß ſie
kirchliche Fragen durch politiſche Zeitungen vor ein gemiſchtes Pu
blikum bringen, nur geſtört werden kann, ſo werden Ew. Hoch
würden die Pflicht ſo wenig als das Recht der kirchlichen Verwal
tung „Zſolchen eben ſo unkirchlichen als untheologiſchen Einwirkun
gen ſofern ihre eigenen Organe und die Diener der Kirche ſich
dabei betheiligen, durch die geſetzlichen Mittel der ihr anvertrau-
ten Disciplinargewalt entgegenzutreten verkennen wollen. Jndem
ich hoffe, daß Sie von dieſem Standpunkte aus die Verfügung
des Königl. Conſiſtoriums worüber Sie Beſchwerde führen, ſelbſt
richtiger würdigen werden erwarte ich von Jhnen, daß wie es
den Dienern des Evangeliums vorzüglich in jetziger Zeit ziemte,
Sie ſich befleißigen werden, mit dem Beiſpiele des Gehorſams und
der Pietät gegen vorgeſetzte Behörden, beſonders wenn ſie mit ſo
viel Milde und Schonung, wie das hieſige Königl. Conſiſtorium
ihre Pflichten wahrnehmen, voranzuleuchten. Berlin, d. 28. No

vember 1845.
Der Miniſter der geiſtl., Unterrichts und Medicinal

Angelegenheiten
(gez.) Eichhorn.

An des Superintendenten Hrn. Schultz Hochwürden hier.“
Berlin, d. 30. December. Von hieſigen hoden Perſonen wird die Meinung reden a n

Verfolgungen, welchen Bekenner des roömiſch- katholiſchen
Glaubenbekenntniſſes in Rußland ausgeſetzt geweſen finddurch das perſönliche Einſchreiten des Kaiſers von Ruß-
land Einhalt gethan werden dürfte. Jn den hieſigen ho
hern Kreiſen wird nämlich von bedeutenden Perſonen be-
hauptet, daß die Verfolgungen ohne Wiſſen des Kaiſers
Statt gefunden hatten. Die Reiſe des Kaiſers nach Rom
ſoll hauptſächlich auf dieſe Angelegenheit Bezug haben.
Es wird hier erzählt, daß der Großfurſt-Thronfolger,
dem die Art und Weiſe dieſer Verfolgungen zu Ohren ge-
kommen ſei, ſeinem kaiſerlichen Vater einen Bericht dar
uüber nach Palermo erſtattet habe.

Aus 2Veſtfalen, d. 24. Dec. Jn Betreff des Mün-
ſter'ſchen Kompetenzkonfliktes ſchweben wir noch in der alten
Ungewißheit. Die Regierung halt mit Energie und Konſe-
quenz den Status quo aufrecht, laßt keinen von der geiſtlichen
Behoörde geſchickten Lehrer funktioniren und ſchützt die von ihr
ſelbſt nach der ſeitherigen Weiſe angeſtellten. Aber was mir
ſehr mißlich ſcheint, ſie ſchweigt ganz und gar über die
Natur und die Motive des Konfliktes, während der Klerus
und ſeine Partei nicht nur in ihrem nächſten Kreiſe die Ge-
müther in ihrem Jntereſſe bearbeiten, ſondern auch vermittelſt
der Tagespreſſe, namentlich der „Sonntagsblätter,“ des „Weſt
fäliſchen Merturs,“ der „Kölniſchen Zeitung,“ der „Augsb.
Allg. Zeitg.“ durch einſeitige Darſtellungen auf weitere Kreiſe
zu ihren Gunſten einzuwirken ſuchen, was bei Allen, denen
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Selbſtſtandigkeit des Urtheils abgeht, nicht ſchwer werden
kann, ſo lange das andiatur et altera pars von vorn herein
abgeſchnitten bleibt. So darf es Niemanden Wunder nehmen,
daß im Muünſterland und namentlich in der Hauptſtadt ſelbſt
eme bedeutende Aufregung wegen des energiſchen Einſchreitens
der Regierung ſich kund giebt, zumal da man ſeit geraumer
Zeit ſchon nicht mehr daran gewohnt war. Wie viel an der-
ſelben kunſtlich hervorgerufen und wie viel naturlich iſt, wor-
auf ſie baſirt und bis zu welchem Punkt ſie Stich halt, möge
ein Beiſpiel erlaäüutern. Jn F. ſollte wider Willen der geiſtli
chen Behörde und der klerikaliſchen Partey ein von der Re
gierung angeſtellter Lehrer eingeführt werden. Kaum wurde
dies bekannt, ſo verbreitete ſich auch allgemein das Gerucht,
der dort anſaäſſige Reichsfreiherr von K. gedenke in ſeiner Land
ſtandsuniform ſich vor die Thüre des Schulhauſes zu ſtellen
und entweder nur der Gewalt zu weichen oder doch feierlichſt
zu proteſtiren; die Bauern aber ſeien zum äußerſten Wider-
ſtand entſchloſſen, und es werde blutige Handel geben, wenn
die Regierung ihr Vorhaben durchſetzen wolle. Jndeſſen fand
die Einführung ohne allen Anſtand Statt. Am erſten Schul
tag fand der Lehrer ſowohl als die Schulkinder ſich in der
Fruhmeſſe ein, der Pfarrer bedeutete den erſteren, der von
ihm eingenommene Platz ſey für den Lehrer beſtimmt, komme
ihm alſo nicht zu, ließ es aber ruhig hingehen, daß keine No-
tiz davon genommen wurde. Am Schluſſe der Meſſe forderte
er die Kinder auf, nach Hauſe zu gehen, der Lehrer indeſſen
redete ſie vor der Kirchthure freundlich an, ſtellte ihnen vor,
wie ihre Eltern in Strafe fallen würden, wenn ſie die Schule
verſaumten, lockte ſo wirklich einen Theil in die Schule und
hat ſeitdem ungeſtört ſeinen Unterricht fortgeſetzt. Die Bauern
aber meinen nun um ſo mehr, es müſſe doch nicht Alles wahr
ſein, was man ihnen vorher geſagt habe, da ſie auch mit dem
Mahrchen geſchreckt worden waren, die Regierung wolle ihnen
einen 9 Jahre gedienten Unteroffizier zom Lehrer aufzwingen,
von deſſen ganzlicher Grundloſigkeit ſie denn der unkriegeriſche
Flaum des jugendlichen Mannes auf den erſten Blick über-
zeugen mußte.

Detmold, d. 28. Dec. Von hier iſt der General
Superintendent Althaus als Abgeordneter zur Berliner
evangeliſchen Konferenz welche am 4. Jan. eroöffnet wird,
abgereiſet.

Wien, d. 31. Decbr. Der Kaiſer von Rußland iſt
geſtern Abend hier eingetroffen und bei ſeinem Geſandten,
dem Grafen v. Medem, abgeſtiegen. Se. Maj. hatte in
Bruck uübernachtet und in Gloggnitz das Diner eingenom-
men. Bei ſeiner Ankunft ſtattete Se. Maj. gleich JJ.
MM. dem Kaiſer und der Kaiſerin ſeinen Beſuch ab. Er
will weder das diplomatiſche Korps empfangen, noch uüber-
haupt Audienz ertheilen. Der Fuürſt v. Metternich hatte
ſich zu des Kaiſers Empfange bei dem Grafen v. Medem
eingefunden. Morgen wird ein großes Diner, mit Zuzie-
hung ſaämmtlicher hier anweſenden Generale, zu Ehren des
hohen Gaſtes gegeben. Uebermorgen erfolgt die Abreiſe
nach St. Petersburg. Die Miniſterial-Kriſis in England
ſcheint die Herreiſe des engl. Botſchafters Sir Robert Gor-
don verzögert zu haben, und ſo iſt es naturlich, daß der
engl. Hof während der Anweſenheit des ruſſiſchen Kaiſers
durch keinen Botſchafter repraſentirt war.

Frankreich.
Paris, d. 28. December. Die Blatter von heute

bringen die Thronrede ſammt den Commentaren dazu, jedes
nach ſeiner Färbung. Die Oppoſitionsorgane gehen ſo
weit, in der Eröffnungsrede, weil ſie ſo nichtsſagend ſei,

eine Myſtification finden zu wollen. An Neuigkeiten ſind
die Journale ganz leer. an hat zwar Berichte aus Al
gerien vom 20. December; ſie wiederholen nur das Be
kannte. Die Angabe von Bou-Maza'“s Hinſchlachtung
wird noch immer nur als unverbuürgtes Gerucht gemreldet,
das der Beſtatigung bedurfe.

Wenn die Oppoſition einig bleibt, ſo durfte Herr
Sauzet kaum mit vier Stimmen Mehrheit zum Praſiden
ten der Kammer gewählt werden.

Der maroccaniſche- Botſchafter iſt heute hier

angekommen. rVermiſchtes. e
Weißenborn bei Zeitz, d. 31. Dec. (Eingeſandt.)

Auch von uns hat die Spielſucht ein theures Opfer gefor
dert. Ein junger Menſch von angenehmem Ausſehen und
gefälligem Betragen, erſt 20 Jahre alt und der einzige
Sohn ſeiner Mutter, verſpielte in dieſen Weihnachtstagen

gegen 3 Thlr. im Kartenſpiele. Dieſer Verluſt brachte ihn
um die Ruhe ſeiner Seele und, wie es ſcheint, auch um
ſeinen Verſtand. Unmittelbar vom Spieltiſche ging er hin
und erhenkte ſich.

Jn Folge mehrtägigen Regens waren am 30. Der.
bei Munden die Fulda und die Werra ſtark angeſchwol-
len und aus ihren Ufern getreten. Die Chauſſee nach Kaſ-
ſel war uüberſchwemmt, und die Vorſtadt Blume ſtand
6 Fuß und ſtellenweiſe tiefer unter Waſſer, ſo daß jede
Kommunikation auf den Chauſſeen nach Kaſſel, Goöttingen
und Witzenhauſen unterbrochen war. Jndeß war ſchon
am genannten Tage das Waſſer im Fallen begriffen, und
man hoffte, daß am Abend die Paſſage fur Fuhrwerk wie
der frei werde.

Laibach, d. 23. Dec. Am-21. d. Mts. Abends,
ungefähr 40 Minuten nach 9 Uhr, wurde die hieſige Be
völkerung durch eine ſo heftige Erderſchutterung, wie man
ſeit Menſchengedenken nicht erlebt, in nicht geringe Beſtur
ung verſetzt. Die Erſchuütterung erfolgte ohne beſondere
orboten plötzlich in der Richtung von Sudweſt nach Nord-

oſt, von einem dumpfen, rollenden Getoöſe begleitet; meh-
rere Sekunden lang ſchwankte unter Anfangs gedehnteren,
darauf kurzeren, ſehr raſch auf einander folgenden Stößen
der Erdboden, das Gemaäuer der Gebäude bebte auf und
nieder, Geſchirr und Gerathe hörte man in gerauſchvoller
Bewegung. Voll Schreck und Angſt uüber das maächtige
Oscilliren des als ſicher gewohnten Bodens ſturzten die
meiſten Einwohner aus ihren Häuſern und ſuchten das
Freie zu gewinnen. Nach einer, größten Theils unter Wa
chen verbrachten Nacht zeigte der Morgen mehr als ein
halbhundert Schornſteine eingeſtuürzt, Schutt und Trum
mer davon in den Straßen; wies nicht unbedeutende Riſſe
und Sprunge im Mauerwerk vieler Gebäude Anwurf ünd
Tunche fand man häufig in den Wohnungen von Decke und
Wänden gefallen Gegenſtände von ziemlicher Schwere,
Möbelauffaätze u. dgl., oft mehrere Zoll vom Platze geruckt,
im Kreiſe gedreht oder zertrummert. (Aus Klagenfurt wird
dieſelbe Nachricht gemeldet, mit der Hinzufugung: die
Dauer war anderthalb Sekunden, die Schwingung von
Nordweſt nach Sudoſt bei einem ſehr tiefen Barometer-
ſtande Einen zweiten aber ſchwächeren Erdſtoß wollen
viele Einwohner Laibachs gegen 2 Uhr nach Mitternacht
wahrgenommen haben.)

Auch in Trieſt iſt um dieſelbe Zeit das Erdbeben verſpürt
worden die Richtung war von S. nach N. die Dauer 3 Sekune
den. Einige Perſonen behaupten, daß ihm gleich darauf ein
leichteres folgte.

h
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Fonds und Geld-Conurs.
Berlin den 3. Januar.

Pr. Cour. Pr. Conr.Fonds. st. Srief. Sei Aetien,. a
Brief. Geld. Gem.

Sr. Schldſch. 98 9777,
Präm. Sch. d.

Seehandl. 84Kur u. Nm.
Echldoſchr. 3/,

Bal. Stadt
Obligation. 3

Hauziger do.
in Th.

EZſtpr. Pfbr.3
Gröbh. Poſ. do. 4

do. do. 3
Oſtrr. Pfér. 3/,
Pomen. do. 3
Ku. Rm. do.

Die 3w. tagt Magd. Hlöoſt.h SGold al marc. do. do. P. Obl.Frodrchsd'or. 137 Bonn Köln.
And. Gold m. Niederſchl.à 5 Thlr. M. v. eingHiécouts. do. Priorität

Leipzig, den 2. Januar.

do. Prior.
o. L B. v. eing.

Bri. Stettin.
L. A. u. B.

l

Staatspapiere. u 0. ſecht. Ftagtspayiere- Ange Geſucht
Actien excl. Zinſ. boten
K. Pr. St. Schuldſch.
à s31 in Pr. Ct.

pr. 100 98
Hamb. Feaerk.-Anl.
à 3 (300 Mk.
Bco. 150

K. K. Oeſtr. Metall.
pr. 150 fl. Conv.

v. 500, 200 u. 50 à 59 lauf. Zinſen
K. S. Landrentenbr. à 45 à 103 im
à 3 i. 14 F. à 30 14v. 1000 u. 500

kleinere
K. Preuß Steuer
Credit-Kafſſenſch. à
3 im 20 fl. F.
v. 1000 u. 500 958

kleinere SLeipz. Stadt Oblig.
à 39 im 14 F.
v. 1000 u. 500 u4 Sächfiſch Baier. do.

kleiner u pr. 200Sächſ. erdl. Pfand- Sächfiſch- Schleſ. do.

briefe à pr. 00von 500 99 Chemn.-Rieſ. do. in
von 100 u. 25 100 J. S. à 100

S. lauſitzer Pfand- pr. 100briefe à 3 99 Löb. Zitt. do.S. laufitzer Pfand pr. 400driefe à 3 Magd. Lpz. do. incl.ev. Dresd. Eiſen Div. Scheine do.
à P. Obl. 3 109 pr. 100

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß.

Halle, den 2. Januar.

Wekfzen 2 10 bis 2Roggen 2326 3 m 2
Gerſte e 2Hafer 27 1Magdeburg, den 2. Januar. (Nach Wispelu.)

Weizen r GerſteRoggen Hafer 24 2

K. S. Steuer-Cred.
Kaffenſch. à im
14

von 1000 u. 500 S
kleinere SK. S. Kamm. Cred.-

Kaſſenſch a 2 im
30 fl. F.

Act. d. W. B. pr. St.
à 1039

keipz. Bank Aktien
à 250 pr. 100

Leipz. Dresd. Eiſenb.
Act. à 100

pr. 400

Berlin, den 31. December. Marktpreiſe vom Getreide.
Zu Waſſer:

Weizen (weißer) 3 Thlr. 2 Sgr. 5 Pf., auch 3 Thlr. und 2 Thkr.
28 Sgr. 10 Pf.

Roggen 2 Thlr. 2 Sgr. 5 Pf., auch 2 Thlr.
roße Gerſte 1 Thlr. 15 Sgr. 7 Pf., auch 1 Thlr. 14 Sgr. 5 Pf.
afer 1 Thlr. 5 Sgr. 9 Pf., auch 1 Thlr. 3 Sgr. 9 Pf.

Erbfen (ſchlechte Sorte) 1 Thlr. 25 Sgr. 2 Pf.
(Den 31. December.)

Das Schock Stroh 10 Thlr. auch 8 Thlr.
Der Centner Heu 1 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf. aüch 20 Sgr.
Der Scheffel Kartoffeln 15 Sgr., auch 10 Sgr.

Branntwein- Preiſe. Die Preiſe von KartoffelSpiritus
waren am 27. Decbr. 16 168, Thlr. am 30. Decbr. 16 7,
Thlr. und am 31. Dec. d. J. 16 167 Thlr. (frei ins Haus

eliefert) pr. 200 Quart à 54 oder 10,800 nach Trallss.Korn Spiritus ohne Geſchäft.
Berlin, den 31. December 1845.

Die Aelteſten der Kauf mannſchaft von Berlin.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 2. Januar Abends 6 Uhr am Unterpegel 9 Fuß 4 Zoll,
am 3. Januar Morg. 6 Uhr am Unterpegel, 9 Fuß 6 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 2. bis 4. Januar.

Jm Kronprinzen Hr. Actuar v. Lotter a. Berlin. Hr. Rent. de
la Rouch m. Dienerſch. a. Paris. Hr. Geh. Secr. v. Köhler a.
Hannover. Hr. Negociant Brühl a. Wien. Die Hrrnu. Kaufl.
Drey a. Manheim Liſtemann a. Magdeburg 8Weber a. Aachen,
Walter a. Berlin. Hr. Rittergutsbeſ. Graf v. d. Schulenburg a.
Pfützenburg. Hr. Jnſp. v. Neuberg a. Colbow. Hr. Hauptm. v.
Erich a. Dresden. Hr. Rent. Breem a. London. Hr. Paſtor Bode
a. Walsrode. Die Hrrnu. Kaufl. Kaliſch a. Bremen Winkelmann
a. Frankfurt a/M., Lobertz a. Deſſau.

Stadt Zürich Hr. Prof. d. Rechte Dr. Pütter a. Greifswald. Hr.
Dr. jur. Werner a. Berlin. Hr. Dr. med. Brauns g. Harburg.
Die Hrrn. Kaufl. Henſchel a. Regensburg, Schreyer a. Fraukfurt,
Heine a. Berlin, Krauſe a. Kaſſel, Lehmann a. Berlin, Rofenbaum
a. Glauchau, Mauerhofer a. Langenau, Werner a. Lennep, Ritter
a. Berlin. Hr. Partik. Grote a. Prag.

Engliſcher Hof: Hr. Baron v. Keltſch a. Gotha. Hr. Oekon.
Amtm. »Schlauch a. Poſen. Hr. Dr. med. Monn a. Artern. Hr.
Kaufm. Börner a. Kaſſel. Hr. Dr. phil. Puhlmann a. Potsdam.
Hr. Dr. med. Enghardt a. Hannover. Hr. Refer. Freyer a. Brau
denburg. Hr. Dekon. Kaiſer a. Erfurt. Hr. Kaufm. Helm a.
Magdeburg.

Goldnen Ring Die Hrrnu. Fabrik. Könnerich u. Hönberg u. Hr.
Kaufm. Speir a. Berlin. Hr. Gutsbeſ. Okerwitz a. Wiedeberg.
Hr. Ritterguts Pächter Stänzel a. Steinau. Hr. Kaufm. Michae-
lis a. Arnſtadt. Hr. Dr. phil. Kurtzel a. Reudnitz. Hr. Lehrer
Wählau a. Leipzig. Die Hrrn. Oekon. Menge u. Walther a. Ro
thenburg.

Golduen Löwen Hr. Rauchwaarenfabr. Hahn a. Funken. Hr.
Kaufm. Schwarzwald a. Berlin. Hr. Paſtor Lehne a. Mühlhauſen-
Hr. Uhrenfabrik. Kampert a. Stuttgardt. Hr. Aſſeſſor v. Knob-
lauch a. Genthin.

Schwarzen Bär: Die Hrrnu. Kaufl. Dreßler a. Stettin, Pommer
a. Koſel, Schlegel a. Potsdam. Hr. Tuchhdlr. Arendt a. Deſſau.
Hr. Optikus Guſtrow a. Thorn. Hr. Steingut Händler Wolfram
a. Beigern. Hr. Oekon. Helbig a. Raſtadt. Mad. Grunewald g.
Ballenſtedt. Hr. Muſikus Viſter a. Odeſſa. Hr. Kaufm. Roßweil
a. Lüneburg. Hr. Stud. Schöriſt a. Lauenburg.

Stadt Hamburg Hr. Factor Kecher nebſt Frau a. Cönnern. Hr.
Rittergutsbeſ. Baron v. Everſtein a. Naumburg. Hr. Guksbeſ-
Schulz a. Manefeld. Hr. Fabrik. Thalmann a. Brandenburg.
r. Oekon. Florentin a. Beidersleben. Hr. Partik. Grewingk a.
Riga. Die Hrrn. Kaufl. Mittelmann a. Sangerhauſen Schölfer
a. Berlin Stern a. Bleicherode.

Goldnen Kugel: Hr. Kaufm. Metzer g. Wronke. Hr. Fabrikbeſ.
Lahnert a. Montjoie. Hr. Conſiſeur Wieſe a. Merſeburg. Hr.
Alumnus Schulze u. Baumann a. Pforta.

Zur Eiſenbahn Hr. Graf v. Stolberg a. Roßlau. Hr. Hofagent
v. Tſcherncow a. Berlin. Hr. Baron v. Ackermann m. Fam. a.
Bendeleben. Hr. Dr. med. Dolner g. Breslau. Hr. Factor Wieſe
a. Berlin. Hr. Prediger Grumbach a. Ammensleben. Die Hrru.
Kaufl. Schmidt a. Ebersdorf, Weimann g. Magdeburg Kraunich
a. Schönebeck.



Morgen, Dienstag den 6. Januar
Abends 6 Uhr

Verſammlung der Singakademie
im Saale des Kronprinzen.

Der Vorſtand.

FamilienNachrichten.
Verlobungs- Anzeige.

Bertha Heim,
Ferdinand Stendel.

Halle, den 1. Januar 1846.
TodesAnzeige.

Ein ſanfter Tod endete heute die lan
gen Leiden meiner geliebten Frau, Frie-
derike geb. Feld mann. Tief betrübt
zeige ich dieſen Verluſt den werthen Ver-
wandten und Freunden der Entſchlafenen
zugleich im Namen meiner drei Kinder un
ter Verbittung des Beileides ergebenſt an.

Weißenfels, den 1. Jan. 1846.
Der Juſtiz-Commiſſar

Schultze.

Bekanntmachungen.
Im Verlage von Schuberth Co.

in Hamburg ſind folgende Compoſitio
nen für Pianoforte aus der beliebten Oper
Aleſſandro Stradella von F. von
Flotow erſchienen
Burgmüller, Ferd., Stradella-Rondi-

nos. Nr. 1. Glockenchor. Nr. 2. Trink-
lied,. à Thlr. Fantaiſie in Form
ein Potpourri im leichten Styl. Thlr.

Eanthal, A. M., Stradella Polka,
op. 91. Thlr.Vorräthig in C. A. Kümmel's Sort.

Buchhandlung in Halle und in allen
ſoliden Muſikhandlungen.

Holz Auction.
Donnerstag als den 8. M. Vormittags

9 Uhr ſollen in dem Gleſiener Ritterguts
holz (Bröſe) birkene, ellerne, weidene und
rüſterne Langhaufen, ſowie auch ſtarke
Birken zu Schirrholz, Latten, Bäume u.
dergl. meiſtbietend gegen baare Zahlung
verkauft werden.

Förſter Tittel.

Theater.
Montag den 5. Jan. Zum Erſtenmale:

Der ewige Jude, Schauſpiel in
5 Abtheilungen nach Eugen Sués
Roman, fürs Theater bearbeitet von
Carlſchmidt.Das auf 8 Vorſtellungen berechnete Abon

nement, für welches zu Anfang Dec. die
Subſcription circulirte, wird im Laufe die
ſer Woche eröffnet, und deſſen Reihenfolge fen,
durch den Zettel näher bezeichnet.

Carl Beurer.

8

Montag, den 3. Januar 1846.Musikalische Abendunterhaltung

ren Reinecke und v. Königslöw.

celewski und Grabau.

im Saale des Kronprinzen.
1) Quartett für Streichinſtrumente (B-dur) von W. A. Mozart, vorgetragen von

den Herren v. Königslöw, v. Wascelewski, E. Reinecke und A. Grab au.
2) Sonate für Pianoforte und Violine von N. W. Gade, vorgetragen von den Her

3) Quartett für Streichinſtrumente (Es-dur Op. 74) von L. v. Beethoven.
4) Quintett für Pianoforte und Streichquartett von Robert Schumann, votrgektra-

gen von den Herren Reinecke, v. Königslöw, Muſikdirektor Gade, v. Was-

Billets à 15 Sgr. ſind in der Knapp'ſchen Buchhandlung zu haben an deKaſſe koſtet das Billet 15 Sgr. Anfang Abends 6 Uhr. g zu haben v

Sohn iſt zu haben:
Die ſymboliſchen Schriften

der lutheriſchen Kirche;
die hauptſaächlichſten vollſtändig, die

übrigen in kurzer Darſtellung.

Preis 2 Sgr.

Anzeige.
Demjenigen, welcher die Entdeckung der

Diebe herbeiführt,
vom 14. zum 15. v. M. die drei Bahn-
wärterhäuſer Nr. 96, 97 und 98 erbro-
chen und geſellſchaftliches wie Privat Ei
genthum daraus entwendet haben, wird
hiermit eine Belohnung von Zehn Tha-
lern zugeſichert.

Ruſt, Baumeiſter.

Beſchreibung des am 29. December 1845
angeblich von dem Schmelzer H. in Mag-
deburg an ſeiner Frau und ſeinen 5 Kin-
dern verübten Mordes. Nach Privat-
Nachrichten und nach dem Berichte der
Magdeburger Zeitung. Preis Sgr.
Wiederverkäufern gewährt bei Entnahme
von größeren Partieen bedeutenden Rabatt

die Colbatzty'ſche Buchdruckerei,
gr. Märkerſtr. Nr. 455.

2*

Einen Lehrling ſucht
die Handlung H. F. Lehmann.

mm

Ein ordentliches Dienſtmädchen findet
zu Oſtern einen Dienſt als Köchin beim

Banquier Lehmann.
ETTTSTè

Sonntag und Montag als den 11. und
12. d. M. ladet zum Ball ergebenſt ein

W. Böttcher in Elbitz.

Eine braune Hühnerhündin, welche
mit am erſten Weihnachtsfeiertag zugelau

kann vom Eigenthümer in Empfang
genommen werden.

Albrecht in Werderthau.

J Ah

Bei C. A. Schwetſchke und

welche in der Nacht

Bürger- Verſammlung
heuto, Montag d. 5. Januar Abends
7 Uhr, im Saale des Bahnhofes.

Die
Putz und Modewaaren Handlung

J. Wieſe
hat von heute an ihr Verkaufslokal in den
Laden des Hauſes Nr. 466 in der Schmeer-
ſtraße, ganz in der Nähe des Marktes,
verlegt, und bittet ein geehrtes hieſiges und
auswärtiges Publikum, das ihr ſeit vielen
Jahren geſchenkte Zutrauen fernerhin zu
erhalten.

Halle, den 1. Januar 1846.

Es werden 3 4000 Thlr. zur erſten
Hypothek geſucht. Das Nähere erfährt
man gr. Steinſtraße Nr. 173 parterre.

Elegante Ball Echarpes
in Barège, Crepp und Atlas

das Neueſte in

Mailänder Haudſchuhen
empfiehlt in Auswahl

O. H. Stra c.Kleinſchmieden, am Markt.

Lagerbier bei
Preßler.

Unſer Geſchäfts Lokal iſt von heute an
am obern Leipziger Thor Nr. 1638.

Halle, den 1. Januar 1846.
Klingebeil Berger.

Auf dem Rittergute zu Friedeburg
ſtehen eine friſchmelkeade und eine fette
Kuh, 800 Pfd. ſchwer; zum Verkauf.

Zweite Veilage

e e X



Montag,
Zweite Beilage zu Nr. 3

Deutſchland.
Landtags Abſchied

für die
zum achten Provinzial- Landtage verſammelt

geweſenen Stände der Provinz Sachſen.
Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preu

ßen 2c.
entbieten Unſeren zum achten Provinzial Landtage verſammelt ge
weſenen getreuen Ständen der Provinz Sachſen Unſeren gnädigen
Gruß und ertheilen denſelben hiermit auf die Uns vorgelegken Gut
achten und Anträge den nachſtehenden Beſcheid: t
1. Auf die gutachtlichen Erklärungen über die vorge

legten Propoſitionen.
Bauliche Unterhaltung der Schul und Küſterhäuſer.

1) Ueber die Verordnung wegen der baulichen Unterhaltung
der Sthul und Küſterhäuſer haben Wir vorerſt noch das Gutachten
des Staatsraths erfordert, Unſere getreuen Stände werden jedoch
die baldige Publication derſelben erwarten können.

Dienſtgelder im Herzogthum Magdeburg und in der Altmark.
2) Die Verordnung betreffend die Fortdauer der Dienſtgelder

und ähnlicher Leiſtungen in den vormals zum Königreich Weſtphalen
ehörig geweſenen Theilen des Herzogthums Magdeburg haben Wir

eits unterm 23. Juli d. J. vollzogen und durch die Geſetzſamm
lung publiziren laſſen und demnächſt auch dem Antrage Unſerer ge
treuen Stände wegen Ausdehnung dieſes Geſetzes auf ſämmtliche weſtphäliſch geweſene Lanvestheite der Provinz Sachſen durch die ebenfalls

publizirte Verordnung vom 11. Dezember d. J entſprochen.
Die Bemerkungen Unſerer getreuen Stände zu den ihnen vorge-legten Geſetz Entwürfen, betreffend

Erbverpachtung von Grundſtücken, welche unter Lehns oder Fidei-
kommiß Verband ſtehen.

3) Die Erbverpachtung von Grundſtücken,
oder Fideikommiß Verband ſtehen;

Aufhebung des Jntelligenzblattzwanges.
4) Die Aufhebung des Jntelligenzblattzwanges;

Sportuliren der polizeilichen und adminiſtrativen Unterbehörden.
5) den Anſatz und die Erhebung von Sporteln bei den polizei

lichen und adminiſtrativen Unterbehörden
Feld Polizei Ordnung.

6) die Feld Polizei Ordnung;
Polizeiliches Verfahren gegen das Geſinde.

7) das polizeiliche Verfahren gegen das Geſinde;
GeſindeDienſtbücher.

8) die Einführung von GeſindeDienſtbüchern;
Feuer und baupolizeiliche Vorſchriften.

9 die Anwendung der in den Städten geltenden feuer und
baupolizeilichen Vorſchriften bei Gebäuden, auf ſolchen zum platten
Lande gehörigen Grundſtücken, welche innerhalb der Städte oder im
Gemenge mit ſtädtiſchen Grundſtücken liegen

Aufhebung des AbdeckereiZwanges.
10) die Aufhebung des Abdeckereizwanges:;

Detentions und Transportkoſten der Bettler und Vagabunden.
11) die Aufbringung und Erſtattung der Aufgreifungs, Deten

tions und Transportkoſten der Bettler und Vagabunden
Aufbringung der Servis Abgabe in den Städten.

12) die anderweite Aufbringung der Servis Abgabe in den
Städt n der öſtlichen Provinzen;

Handels Firmen
13) die Handels Firmen

Stemvpel und Gerichtskoſten in Vormundſchafts Sachen und Kura
telen über minderjährige und über geiſteskranke Perſonen.

14 den Anſatz von Stempeln und Gerichtskoſten in Vormund-
W und Kuratelen über minderjährige und über geiſtes
ranke Perſonen:

Pfandrecht des Verpächters und Vermiethers.
15) das Pfandrecht des Verpächters und Vermiethers werden

bei der ſchließlichen Berathung dieſer Geſetz Entwürfe in Erwägung
gezogen werden und die zuläſſige Berückſichtigung finden.

Land Armen und Korrigenden Anſtalt in Zeitz
16) Gegen die von Unſeren getreuen Ständen veranlaßte Er

nennung eines Ausſchuſſes Behufs näherer Prüfung der Anſprüche
des Herzogthums Sachſen auf, Wiederherſtellung der der Anſtalt zu
Zeitz bei der Territorial Veränderung im Jahre 1845 überwieſenen
Dotation und Vorbereitung der Berathung des Entwurfes zum Re

welche unter Lehns

des Couriers, Hall.
den 5. Januar 1846.

Zeitung fur Stadt und Land.
m h

glement für die Corrections Landarmen, Lehr und Er iehungsAnſtalt zu Zeitz für den nächſten Landtag ſie ſich nichts e
nern, und werden die zu dieſem Behuf vorgenommenen Wahlen der
Mitglieder dieſes Ausſchuſſes, ſo wie der Stellvertreter derſelben
hierdurch beſtätigt.

Was den hieran geknüpften Antrag betrifft
die Transport und Unterhaltungs Koſten von Bettlern und Va
gabunden, welche nach 9. 1 und 3. des Geſetzes vom 6ten Je
nuar 1843 auf Grund gerichtlichen Erkenntniſſes in eine Corrections-
Anſtalt abgeliefert werden auf Staatsfonds zu übernehmen

ſo können Wir Uns nicht bewogen finden, dieſem Antrage zu entſprechen.
Die Detention, von welcher der S. 1. des allegirten Geſetzes redet, iſt von
derjenigen, welche die bis zum Nachweis eines ehrlichen Erwerbes oder
der Beſſerung einzuſperrenden Verbrecher zu erleiden haben, weſentlich
verſchieden. Sie bildet nicht wie dieſe, einen Theil der Strafe, ſondern
ſie iſt lediglich eine landespolizeiliche Anordnung und derjenigen ganz
gleich, welche bisher gegen Bettler und Vagabunden angewendet wurde
wen dieſelben zur gerichtlichen Unterſuchung und Beſtrafung gezogen

Wie daher früher die Koſten einer ſolchen Detenti
und Vagabunden aus den Fonds der Anſtalt beſtritten eder von Den 5
a dal e r a beſonders aufgebracht wurden ſo
muß daſſelbe auch von der nach vollſtreckter Strafe eintrer, Deterttſolcher Individuen gelten. ſe Kitretenden rteneion

Die Beſorgniß, daß hierdurch der Provinz eine größerbürdet worden ſei erſcheint hiernach unbegründet, u i d
warum die Koſten einer Detention, welche früher bei Bettlern und Va
v W werden konnte und wirklich angewendet wurde,
eshalb wachſen ſollten, weil dieſelbe jetzt er eckter Sn en van ſelbe jetzt erſt nach vollſtreckter Strafe

Wahlen der Mitglieder des ſtändiſchen Ausſchuſſes
17) Die Wahlen der Mitglieder des ſtändiſchen und ih

rer Stellvertreter beſtätigen Wir hierdurch. wo
I. Auf die ſtändiſchen etitioHalleſcher Freitiſch Fonds für das Mazdeburg

Unſeren getreuen Ständen haben Wir bereits früher zuletzt durch
den Landtags Abſchied vom 30. Dezember 1843, eröffnet daß Wir einen
Anſpruch weder auf die Wiederherſtellung des urſprünglich l
Freitiſch- Fonds, noch auf Ueberweiſung der davon durec
wonnenen Summe als rechtlich begründet anerkennen können.
Wir gleichwohl ohne alle Anerkennung eines Rechts
wollender Berückſichtigung eines von Unſeren getreuen
ten angelegentlichen Wunſches, die Herſtellung des
Fonds haben eintreten laſſen, können Wir den
auf Gewährung der Zinſen von
rechtlich eben ſo wenig anerkennen
27 Stellen aus der jährlichen Summe
t ſind, dieſe r wegen Steige
tel gegenwärtig nicht mehr hinreicht, die Koſten der frü
Freitiſchen zu beſtreiten, ſo find Wir geneigt, e dieſe
Freitiſche auch noch die Zinſen von dem durch Erſparniß gebildeten Fonds

v zu e und W Ständen durch dieſe Berückſichti
gung der von ihnen eingelegten Verwendung ei iWohlwollens pa den 9 9 einen neuen Beweis Unſeres

Theilnahme der Stände an Junge waltung der Stiftungen und
Jnſtitute.2) Wenn Unſere getreuen Stände durch den Umfang der ihnen i

t en inBetreff der in der Provinz Sachſen beſtehenden Jnſtitute nd
auf Unſeren Befehl mitgetheilten Nachrichten veranlaßt worden ſind, den
ſelben eine beſonders ſorgfältige und gründliche Prüfung, wozu es dem
zuletzt verſammelt geweſenen Landtage an Zeit und Arbeitskräften gefehlt
hat, in der Weiſe zu widmen, daß in der Zwiſchenzeit bis zu dem näch
ſten Landtage aus den verſchiedenen Landestheilen der Provinz Deputirte
rn h mit d näheren Prüfung der Vorlagen ſo wie überhaupt
mit der nöthigen Vorbereitung der Sache beau tragt werd öWir dies nur angemeſſen finden. trag roen ſo Eönnen

Die von Unſeren getreuen Ständen erwä l i idurch von Uns Weg hlte Kommiſſion wird hier

Am den v n rus den über die Jrren Heil und Pflege Anſtalt u Hapflogenen Verhandlungen haben Wir gern die eben er
daß dieſem wichtigen Jnſtitute die fortwährende Theilnahme Unſerer ge
treuen Stände zugewendet wird. Insbeſondere iſt es Uns angenehm ge
weſen, zu vernehmen, daß, nachdem die der Heilung und Pflege der Gei
ſteskranken gewidmete Anſtalt bereits ins Leben getreten, beſchloſſen wor
den iſt, jetzt ungeſäumt mit der Errichtung des zweiten Jrren-Heil-

Anſtalts- Gebäudes vorzugehen.



Mit Rückſicht hierauf und in Betracht, daß Unſeres in Gott ruhen
den Herrn Vaters Majeſtät der Provinz bereits eine Unterſtützun des
gemeinnützigen Unternehmens verheißen und dieſe Verheißung dur die
Ueberweiſung des Schloſſes zu Elſterwerda nicht zu realiſiren geweſen iſt
wollen Wir die Provinz von Erſtattung des aus Unſeren Kaſſen für die-
ſen Bau geleiſteten Vorſchuſſes von 35,000 Rthlr. in Gnaden entbinden.

Anlangend die Bitte, der Jrren Heil Anſtalt zu Halle auch diejeni-
gen 1168 Rthlr. 4 Sgr. 1 Pf. als fortlaufenden jährlichen Zuſchuß zu
überweiſen, welche eine Zeit lang an die Corrections- Anſtalt zu Zeitz ge
zahlt, im Etat derſelben für 1835 und weiter aber wiederum abgeſetzt
worden find, ſo behalten Wir Uns vor, die diesfällige in dem Landtags
Abſchiede vom Jahre 1834 gemachte eventuelle Zuſage zu verwirklichen,
ſobald die Anſtalt vollendet und das Bedürfniß dieſes Zuſchuſſes nachge
wieſen ſein wird.

Die nachgeſuchte jährliche Kirchen und Haus Kollekte wollen Wir
zur Vermehrung der Hülfsquellen des Jnſtituts innerhalb der Provinz

Sachſen und der Altmark genehmigen ſobald die Jrren- Anſtalt in Halle
für die urſprünglich angenommene volle Zahl von 400 Kranken eingerich
tet ſein wird.

Zur Herſtellung eines waſſerfreien Dammes von der EliſabethBrücke
bei Halle bis zur Jnundations Gränze der Saale vor Nietleben im Zuge
der Chauſſee von Berlin nach Kaſſel, ſind von Unſeren Behörden bereits
die erferderlichen Einleitungen getroffen und werden die ſehr koſtſpieligen
Arbeiten im nächſten Jahre in Angriff genommen, auch möglichſt bis zum
Schluſſe des Jahres 1847 vollendet werden.

Auf den Antrag die Verwaltung des Jnſtituts, unter Uebernahme
aller General Koſten auf die Staats-Kaſſe, gegen ein jährliches Pauſch
Quantum von 5000 Rihlr. Unſeren Staats Behörden ohne alle ſtän
diſche Kontrolle zu überweiſen, können Wir nicht eingehen, da das Jn-
ſtitut als ein ſtändiſches gegründet und errichtet worden, das offerirte
Pauſch Quantum von 5000 Rihlr. auch dem vorausſichtlich wirklichen
Betrage der General Koſten nicht entſprechend iſt. Wir beſtimmen viel
mehr daß eine ſtändiſche Verwaltung unter der Kontrolle des Ober-Prä-
ſidenten eingeleitet und dieſe Verwaltung unter Mitwirkung der ven Un-
ſeren getreuen Ständen bereits gewählten Kommiſſion welche Wir hier-
durch beſtätigen, ſofort eintreten, jedoch dem nächſten Landtage die wei-
rere Berathung des dieſer Verwaltung interimiſtiſch zu Grunde zu legen-
den Reglements vorbehalten bleiben ſoll.

Taubſtummen- Anſtalten. Blinden Jnſtitut.
4) Mit Wehlgefallen haben Wir vernemmen, daß Unſere getreuen

Stände bei der in Folge Unſeres Landtags Abſchiedes vom 30. Dezember
1843 durch beſondere Kommiſſarien veranlaßten Prüfung die Leiſtungen
der Taubſtummen- Anſtalten der Provinz für die Erziehung und Ausbil-
dung der ihnen anvertrauten Zöglinge vollkommen befriedigend gefunden
und die Ueberzeugung gewonnen haben daß die Verbindung dieſer An
ſtalten mit den SchullehrerSeminarien, auch abgeſehen von der damit
zugleich bezweckten Ausbildung von Taubſtummen Lehrern in noch an-
derer Beziehung nützlich, namentlich in ökonomiſcher Hinſicht vortheilhaft
iſt. Wenn Unſere getreuen Stände in Folge der von Jhnen vorgenomme-
nen Prüfung zugleich den früheren Antrag wiederholen die Zahl der
Taubſtummen- Anſtalten der Provinz zu vermindern, die beizubchaltenden
aber dergeſtalt zu erweitern, daß mindeſtens die bisher in allen vier An-
ſtalten untergebrachte Zahl von Zöglingen auch ferner darin unterrichtet
und erzogen werden könne, ſo wollen Wir den diesfälligen Wünſchen
möglichſt entgegen kommen und haben demgemäß Unſere Behörden ange-
wieſen die Beſchränkung dieſer Anſtalten auf drei ſofort einzuleiten.

Wenn Unſere getreuen Stände die Anſicht ausſprechen, daß die Un-
terhaltung der Taubſtummen- Anſtalten vorzugsweiſe den Staats-Kaſ-
ſen obliege, ſo können Wir unter Verweiſung auf den Landtags-Kbſchied
Unſeres in Gott ruhenden Herin Vaters Majeſtät vom 31. Dezember 1338
nicht unbemerkt laſſen daß die Verpflichtung für die Erziehung und den
Unterricht armer Taubſtummen zu ſorgen zunächſt den betreffenden Ge-
meinden obliegt und es dem Jntereſſe der Provinz entſpricht, Letzteren
dieſe Laſt durch Errichtung öffentlicher Taubſtummen Anſtalten zu erleich-
tern, wie denn auch in anderen Provinzen dergleichen Anftalten, inſoweit
ſie nicht eigene Fonds beſitzen mehr oder minder durch Zuſchüſſe aus den
Mitteln der Provinz erhalten werden.

Hinſichtlich des Antrages, die Spezialkoſten der einzelnen Anſtalten
möglichſt zu ermäßigen und insbeſondere die Penſionsſätze für die einzel-
nen Zöglinge auf das wirkliche ungefähre Bedürfniß zu beſchränken, hat
Unſer Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts und Medizinal Angelegenhei-
ten bereits die erforderliche Verfügung erlaſſen, und ſteht ſonach zu er
warten, daß überall die größte Sparſamkeit bei der Verwaltung der An-
ſtalten beobachtet und es auf dieſe Weiſe mit Zuhülfenahme des aus den
Erſparniſſen an Penſionen gebildeten Central Fonds deſſen Verwendung
zu Gunſten der Taubſtummen -Schulen und Provinzial- Anſtalten Unſeren
Behörden übertragen iſt, werde möglich gemacht werden, auch der Pri-
vat Taubſtummen- Anſtalt zu Halle und dem Blinden- Inſtitut daſelbſt
die gewünſchte Unterſtützung zufließen zu laſſen.

Schulpflichtigkeit der Kinder.
5) Was die Anträge Unſerer getreuen Stände betrifft, daß die

Schulpflichtigkeit der Kinder erſt mit dem vollendeten éten Lebeus-
jahre beginnen und auf die körperliche Ausbildung der Jugend in der
Schule mehr als ſeither Rückſicht genommen werden möchte, ſo wird
in Abſicht des erſten Antrages die Frage über den Anfang der Schul
pflichtigkeit ihre definitive Erledigung in der neuen Provinzial
Schul Ordnung finden, deren Entwurf Unſeren getreuen Ständen
wo möglich auf dem nächſten Landtage zur Berathung vorgelegt
werden ſoll einſtweilen aber wollen Wir genehmigen, daß die Re
gierungen der Provinz nach örtlichen Verhältniſſen in ganzen Ge
meinden oder größeren Diſtrikten alle Kinder, die das ſechſte Jahd
noch nicht zurückgelegt haben, von der Schulpflichtigkeit entbinden.
Nachdem Wir durch Unſere Ordre vom 6. Juni 1842 die Leibesübun»
gen als einen nothwendigen und unentbehrlichen Beſtandtheil der
männlichen Erziehung in Unſeren Staaten anerkannt haben, ſtehrmit Grund zu erwarten, daß die zur Ausführung ſunlerer landes

väterlichen Abſicht auch für die Provinz Sachſen bereits getroffenen
Maßregeln ihrem Zwecke entſprechen werden.

Wenn aber Unſere getreuen Stände eine Beſchränkung des Lehr
ſtoffes in den Schulen, unter deſſen Uebermaß die Gründlichkeit
leide, beantragen, ſo können zu dieſem Antrage nur vereinzelte Ab
weichungen von den beſtehenden allgemeinen Vorſchriften Anlaß ge
geben haben, auf deren Beſeitigung Unſere Behörden, ſobald ſolche
zu ihrer Kenntniß gelangen, mit Ernſt Bedacht nehmen werden.

Beitritt der Volks Schullehrer zur allgemeinen Wittwenkaſſe.
6) Es iſt Uns erfreulich geweſen, daß Unſere getreuen Stände

auch den Wittwen und Waiſen der Volks -Schullehrer ihre Theil
nahme zugewendet haben.

Abgeſehen daron, daß an manchen Orten für Lehrerwittwen be
ſondere Witthums Stiftungen beſtehen, ſo iſt die Errichtung ſpe

Sterbevereine, Wittwen und Waiſenkaſſen in den einzelnen
Bezirken und Diözeſen von Unſeren Behörden ſeither ſchon möglichſt
begunſtigt worden.

Unſer Miniſter der Unterrichts Angelegenheiten iſt außerdem
damit beſchäftigt, genaue Nachrichten darüber einzuziehen, welche
Mittel in dem geſammten Umfange Unſerer Monarchie bereits vor
handen ſind, um den Wittwen und Waiſen von Elementar Schul
lehrern Unterſtützungen zu gewähren. Sobald dieſe Nachrichten geſammelt ſind und ſich daraus ein Urtheil gewinnen läßt von dem

Umfange dieſer Unterſtützungen und von dem Bedürfniß einer Er
günzung oder zweckmäßigeren Verwendung derſelben, werden die
Maßregeln näher erwogen und Uns zur Beſchlußnahme vorgetragen
werden welche Behufs einer zufriedenſtellenden Erledigung der Sa
che am angemeffenſten erſcheinen möchten.

Auf den Antrag, daß dem Bedürfniß durch Ertheilung der Auf
nahmefähigkeit der Elementar Schullehrer in die Allgemeine Witt-
wen Verpflegungs Anſtalt abgeholfen werden möchte, vermögen
Wir jedoch, abgeſehen davon, daß außer den bereits beſtehenden
Spezial Wittwen Kaſſen den Elementar-Schullehrern auch der
Einkauf ihrer Wittwen in die beſondere Berliner Wittwen Kaſſe-
freiſteht, aus dem Grunde nicht einzugehen, weil die Gewährrng
dieſes Antrags mit der durch die Ordre Unſeres hochſeligen Herrn
Vaters Mafeſtät vom 27. Februar 1831 begränzten Verfaſſung der
letzteren in Widerſpruch ſtehen würde.

Vorlegung von Geſetz-Entwürfen, welche kirchliche Verfaſſungs
Angelegenheiten betreffen an die Stände.

7) Auf den Antrag, daß die durch die ſtattgefundenen Provin
zial-Synoden etwa hervorgerufenen, das kirchliche Leben fördernden
Geſetz-Entwürfe vor deren Publicetion Unſeren getreuen Ständen
vorgelegt werden möchten, eroſfnen Wir denſelben daß ſich ſolche
zur Verhandlung mit den Provinzial-Ständen ſchon deshalb nicht
eignen werden, weil die Angelegenheiten der evangeliſchen Kirche
den Berathungen der ohne Rückſ.cht auf das Bekenntniß zu der
einen oder anderen chriſtlichen Konfeſſion zuſammengeſesten ſtändi-
ſchen Verſammlungen nicht unterliegen dürfen. Uebrigens dürfen
Unſere getreuen Stände vertrauen daß die verfaſſungsmäßigen
Rechte derſelben auch in dieſer Beziehung gewahrt und daher An
ordnungen, welche nach dem Geſetz vom 5. Juni 1823 des ſtändi
ſchen Beirathes bedürfen, ſofern fie durch die Synoden angeregt
und von Uns weiter verfolgt werden ſollten, abgeſondert verhandelt
und deren getreuen Ständen zur Begutachtung vorgelegt werden
würden.

Stolgebühren der evangeliſchen Geiſtlichen.
S Was den Antrag Unſerer getreuen Stände in Beziehung auf

die Regulirung der Stolgebühren der evangeliſchen Geiſtlichen am
langt, ſo werden Unſere Behörden nach wie vor darauf Bedacht
nehmen, überall, wo das Bedürfniß ſich zeigt, die Feſtſtellung
füder den örtlichen Jntereſſen entſprechenden Ordnung herbe zu
ühren.
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Berufung von Geiſtlichen von Privat Patronaten auf Königliche
Patronatsſtellen.

9) Von dem Antrage, daß bei Beſetzung von Pfarrſtellen lan
desherrlichen Patronats den auf Privat Patronaten befindlichen
würdigen Geiſtlichen eine billige Berückſichtigung zu Theil werden
möchte, ohne daß dabei auf Ausſtellung von Reverſen Seitens des

rivat Patrons an die landesherrliche Patronat Behörde wegenFererlagang der Wiederbeſetzung beſtanden werde, haben Wir Ver

anlaſſung genommen, Unſeren Miniſter der geiſtlichen Angelegen
zu beauftragen, das Konſiſtorium der Provinz mit geeigneter

nweiſung zu verſehen, damit bei Beſetzung landesherrlicher Patro
natsſtellen auch die auf Privat Patronatsſtellen befindlichen Geiſt-
lichen, gleich allen anderen Konkurrenten, nach Maßgabe ihrer
Würdigkeit und des beſonderen Bedürfniſſes der Gemeinde in wel
cher die Pfarrſtelle zu beſetzen iſt, berückſichtigt werden, ohne daß
die Ausſtellung von Reverſen gefordert wird.Gebühren Taxe ſar Medizinal Perſonen.

10) Auf den Antrag, daß d eine geſetzliche Verordnung die
Minmlma der GebührenTaxe für die MedizinalPerſoneu vom 21. Juni
1815 augemeſſen reduzirt und die Medizinal Perſonen angewieſen
werden möchten, nur nach herabzuſetzenden Beträgen bei
Krankheiten ſolcher Perſonen zu liquidiren, welche ohne weſentliche
Störung in ihren Vermögens Verhältniſſen die nach böheren Sätzen
liquidirken Gebühren zu berichtigen außer Stande ſeien, bemerken Wir,
daß durch Unſeren Miniſter der Medizinal Angelegenheiten bereits die
nöthigen Vorbereitungen zu einer vollſtändigen Reviſion der Taxe für
die Medizinalperſonen getroffen worden ſind. Es werden hierbei die
Jntereſſen des Publikums und des ärztlichen Standes gleichmäßig er-
wogen, mithin auch die von Unſeren getreuen Ständen angeführten
Geſichtspunkte nicht unberückſichtigt gelaſſen werden.

Die Emanation des neuen Taxgeſetzes hat bisher darin Anſtand
gefunden, daß derſelben eine Beſchlußnahme über die vielfältig in An
regung be neue Claſſification des Medizinal Perſonals voran

en muß.9 Was ferner den Antrag anlangt, daß den Aerzten, bei Verord-

mung von Arzeneien für Rechnung von Armen Kaſſen, zur Pflicht ge
macht werden möchte, die Armen Pharmakopöe in gleicher Art anzu
wenden, wie dieſes in den MilitairLazarethen geſchehe, ſo erledigt
Kch ſolcher vollſtändig durch die von Seiten der betheiligten Miniſterien
erlaſſenen und durch die Regierungen zur Nachachtung vekannt gemach-
ten diesfälligen Beſtimmungen.

Wechſel-Recht.
11) Auf den Antrag Unſerer getreuen Stände:

daß mit der Erlaſſung eines neuen Wechſel Rechts für die preußi-
ſchen Staaten, in Verbindung mit den übrigen Zoll Vereinsſtaaten,
unabhängig von der Reviſion des Allgemeinen Landrechts verfah
ren werde,

eröffnen Wir denſelben, daß der Entwurf eines neuen Wechſel Rechts
unter Zuziehung von Sachverſtändigen ſich in der Berathung befindet.
Uebrigens wird auch die wünſchenswerthe Feſtſtellung gleichmäßiger
Grundſätze für das Wechſel Recht in den Zoll Vereinsſtaaten Gegen
ſtand unſerer ſpäteren Fürſorge ſein.

Emanation der Forſt und Jagd Polizei Ordnung.
Vergütung für Wildſchäden.

12) Der von dem ſechsten Provinzial Landtage begutachtete Ent-
warf einer allgemeinen Forſt und Jagd-Polizei- Ordnung iſt Unſerem
Staats Rath zur Schlußberathung überwieſen

Dem eventuellen Antrage auf Emanirung einer beſonderen, die
Verpflichtung zum Erſatz der Wildſchäden einſtweilig regulirenden
Verordnung kann nicht entſprochen werden weil dieſer Gegenſtand
wegen ſeines genauen Zuſammenhanges mit den übrigen Beſtimmun-
gen der Forſt und Jagdpolizei- Ordnung nicht füglich abzuſondern iſt.

Vermehrung der Holz Lieferungen an die Hammerwerke Und Ge-
wehr- Fabriken im Kreiſe Schleuſingen.

13) Auf den Antrag, der bedrohten Jnduſtrie und namentlich der
langbegründeten Waffen und Eiſen Fabrication im Amte Schleuſin-
gen alle mit dem Staats Intereſſe vereinbare Unterſtützungen ange-
deihen zu laſſen, geben Wir Unſeren getreuen Ständen zu erkennen,
daß die Hebung des Wohlſtandes in dem gedachten Theile Unſerer
Monarchie bereits fortwährend ein Gegenſtand Unſerer landesvpäter-
lichen Fürſorge geweſen iſt, und daß Wir auch fernerhin zur mögzlich-
ſten Auffriſchung und Aufhülfe der dortigen Jnduſtriezweige jede zu
läſſige Unterſtützung werden eintreten laſſen.

Es iſt zu dieſem Behufe auf den Antrag der Eiſenhütten Beſitzer
des Kreiſes Schleuſingen eine kommiſſariſche Unterſuchung des Betrie-
bes der dortigen Eiſenhüttenwerke durch einen Sachverſtändigen bereits
eingeleitet worden.

Um beſonders dem Mangel an Feuerungs Material abzuhelfen,
welche dem ſchwunghaften Betriebe der Eiſen Fabrication hinderlich
t wird die Holzerziehung in Unſeren dortigen Forſten nach Möglich-
keit gefördert, und es haben die ſorgfältigſten Unterſuchungen ſtattge
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funden, denen zufolge der Holzeinſchlag ſo weit ausgedehnt wird, aks
es die Rückſicht auf die Sicherſtellung des Bedürfniſſes für die nach
kommende Bevölkerung irgend geſtattet. Außerdem ſind aber auch
die erforderlichen Anordnungen getroffen damit das in Unſeren For
ſten zu gewinnende Holz wirklich Unſeren getreuen Unterthanen zu
Gute komme und deſſen zweckmäßige Verwendung möglichſt geſichert
werde, wobei jedoch zu Gunſten einzelner Gewerbe die efriedigung
des allgemeinen Bedürfniſſes an Brenn Material nicht beeinträch
tigt werden darf.

Erlaß des Domaniale Schutz und Hausgenoſſen Geldes.
14) Der nachgeſuchte Erlaß des von den Miethsleuten und

Häuslingen der vormals Sächſiſchen Landestheile an Unſere Domai
nenkaſſen zu entrichtenden Schutz Geldes würde eine ausnahmsweife
Begünſtigung der unangeſeſſenen Einwohner Unſerer unmittelbaren
Ortſchaften eines Landestheiles ſein deſſen Einwohner wenigſtens
nicht ungünſtiger als die der übrigen ältern Provinzen geſtellt ſind,
wo die nämliche Abgabe nicht nur auf Unſeren Domainen, ſondern
auch auf vielen Rittergütern erhoben wird.

Zu einer ſolchen Ausnahme können Wir Uns nicht veranlaßt fin
den, wollen es jedoch näherer Erwägung vorbehalten, ob und inwie-
weit in Folge einer allgemeinen Regulirung der Domainen Abgaben
Verhältniſſe die Aufhebung der Schutzgelder und Jurisdictions Zinſen
im ganzen Bereiche der Monarchie wird eintreten können.

Einrichtungskoſten für das Ständehaus in Merſeburg.
15) Wir genehmigen nach dem Antrage Unſerer getreuen Stände,

daß diejenigen 4500 Rthlr., welche zur Einrichtung des Ständehauſes
in Merſeburg noch erforderlich geweſen ſind, gleich der für dieſen
Zweck früher verwendeten Koſtenſumme von 6700 Rthlr., auf die
Bevölkerung der Provinz vertheilt, dagegen aber alle künftig zur Un
terhaltung des Ständehauſes erforderlichen Ausgaben, wie die Land
tagskoſten nach dem Maßſtabe der Vertretung aufgebracht werden.

Einberufung der Stadtverordneten Stellvertreter.
16) Da die Vorſchriften, welche der Z. 48 der revidirten Städte

Ordnung über die Einberufung der Stellvertreter der Stadtverord-
neten enthält, nach den unterm 4. Juli 1832 ſanctionirten zuſätzlichen
Beſtimmungen zum F. 117 der Städte- Ordnung vom 19. November
1808 auch in den mit letzterer beliehenen Städten Anwendung fin-
den, die von Unſeren getreuen Ständen gegen deren Angemeſſenheit
erhobenen Bedenken aber nicht auf Gründen und Verhältniſſen be-
ruhen, welche den Städten der Provinz Sachſen eigenthümlich ſind,
ſo würde die beantragte Anordnung nicht für dieſe Städte allein,
ſondern für ſämmtliche nach der einen oder der anderen Städte
Ordnung verwalteten Städte erlaſſen werden können. Eine ſolche all
gemeine Anordnung läßt ſich aber ſchon um deswillen nicht als ein
Bedürfniß anerkennen, weil ſie von keiner anderen Seite her bean
tragt iſt. Wir müſſen Uns deshalb darauf beſchränken, dieſen Ge
genſtand, eben ſo wie dies in Betreff einer zweiten Modification der
uber das Einrücken der Stadtverordneten Stellvertreter beſtehenden
Vorſchriften von Unſeren getreuen Ständen beantragt iſt, in die ab
zufaſſenden Lokalſtatute zu verweiſen, und wollen daher denjenigen
Städten Unſerer Monarchie, in welchen ſich ein Bedürfniß dazu her
ausſtellt, überlaſſen, eine Beſtimmung, wonach bei Einberufung der
Stadtvordneten Stellvertreter jedesmal diejenigen, welche gleich bei
dem erſten Skrutinium die abſolute Stimmenmehrheit erhalten haben,
den erſt durch engere Wahl erwählten Stellvertretern vorgezogen oder
an die Stelle der in einem gewiſſen Bezirke gewählten Stadtver
ordneten jedesmal die aus demſelben Bezirke gewählten Stellvertreter
einberufen werden ſollen, für die LokalStatute in Vorſchlag zu brin
gen und zu Unſerer Genehmigung vorzulegen.
Veröffentlichung der Verhandlungen der ſtädtiſchen Behörden.
Zulaſſung der Stellvertreter zu den Stadtverordneten- Verſammlungen

17) und 18) Nachdem Wir Uns über die Unzuläſſigkeit der ſchon
von mehreren Seiten beantragten Oeffentlichkeit der Stadtverordne-
ten- Verſammlungen wiederholentlich ausgeſprochen und durch Unſere
Ordre vom 19. April v. J. die Gränzen näher beſtimmt haben in
nerhalb deren Veröffentlichungen über die Wirkſamkeit der ſtädtiſchen
Behörden und Vertreter zu geſtatten, können Wir Uns nicht bewogen
finden, auf Anträge einzugehen, welche Abänderungen jener wohl-
erwogenen Beſchlüſſe bezwecken, und daher ſo wenig den Magiſträten
und Stadtvereröneten die von Unferen getreuen Ständen befürwor-
tete, ohnehin durch den angeführten Grund keinesweges genügend
motivirte Ermächtigung ertheilen,

ſämmtlichen Stellvertretern der Stadtverordneten den Zutritt bei
deren Verſammlungen zu geſtatten,

als außer den anſcheinend von Unſeren getreuen Ständen ganz über-
ſehenen, im Z. 14 der Jnſtruction der Stadtverordneten vom 19 No-
vember 1808 und im F. 13 der Jnftruction vom 17. März 1831 be-
zeichneten Fällen Veröffentlichungen über ſtädtiſche Angelegenheiten

uber, welche es noch einer Beſchlußnahme des Magiſtrats
edarf.



Erhebung von Einzugsgeldern von den in Städten und Landgemein
den anziehenden TrrWwrm

19) Da Unſere getreuen Stände die von mehreren Städten ge
wünſchte Ausdehnung des Geſetzes vom 24. Januar d. J., wegen
der Befugniß der Städte der Provinz Weſtphalen zur Erhebung von
Einzugsgeldern, auf die Städte der Provinz Sachſen für nachtheilig
und die Ertheilung der Befugniß zur Erhebung von Einzugsgeldern
nur dann für wünſchenswerth halten, wenn ſolche allen Stadt und
Landgemeinden ohne Rückſicht darauf beigelegt werde, ob und welche
Vortheile den Neuanziehenden durch die Aufnahme in den Gemeinde-
Verband erwachſen, die Erhebung von Einzugsgeldern aber nur unter
den im Geſetz vom 24. Januar d. J. feſtgeſetzten Vorausſetzungen
und Bedingungen mit den Beſtimmungen des Geſetzes vom 31. De-
cember 1842 über die Aufnahme neuanziehender Perſonen vereinbar
iſt und dieſes Geſetz, ſeiner Natur nach, keinen provinziellen Abän-
derungen unterliegen kann, ſo vermögen Wir nicht, dem Antrage
Unſerer getreuen Stände zu willfahren.

Wählbarkeit im Stande der Städte.
20) Dem erneueten Antrage, für die ſtädtiſchen Landtags Ab-

geordneten das Erforderniß des 10jährigen Grundbeſitzes auf eine
jährige Dauer der Beſitzzeit zu beſchränken, können Wir nicht Folge
geben. Der 10jährige Grundbeſitz iſt eine für die Wählbarkeit in
allen Ständen geſetzlich vorgeſchriebene Bedingung die weſentlich in
den Grundprinzipien der ſtändiſchen Vertretung beruht, und Wir kön
nen Uns nicht bewogen finden, von dieſer Bedingung eine Ausnahme
nachzulaſſen, da ſich ein Bedürfniß dazu nicht anerkennen läßt. Denn
in dem ſtändiſchen Geſetz iſt Uns die Dispenſation von der Bedin-
gung des 10jährigen Grundbeſitzes vorbehalten, und wie Wir ſchon
disher, vorzugsweiſe bei ſtädtiſchen Abgeordneten, ſobald der Fall
dazu angethan war, bereitwillig dieſe Dispenſation ertheilt haben, ſo
werden Wir dieſelbe in den dazu geeigneten Fällen auch in Zukunft
nicht verſagen und dadurch, ſoweit ein Bedürfniß ſich zeigt, die Be
dingungen der Wählbarkeit im Stande der Städte in dieſer Beziehung
zu erleichtern die nöthige Abhülfe gewähren.
Vertretung der Städte Suhl r auf dem Provinzial

andtage.21) Der Antrag Unſerer getreuen Stände, unter Abänderung
der Beſtimmung des Art. 2 suh B. e. des Geſetzes vom 17. Mai 1827,
feſtzuſetzen, daß die Wahl des gemeinſchaftlichen Landtags Abge-
ordneten zwiſchen den Städten Suhl und Schleuſingen, und zwar
im Verhältniß ihrer Größe und Wählerzahl, alterniren möge, wür-
de dahin führen, daß die kleinere unter dieſen Städten auf eine
lange Reihe von Jahren von der Theilnahme an den ſtändiſchen
Rechten ganz ausgeſchloſſen bliebe. Wir können daher demſelben um
ſo weniger Folge geben, als von der Pflichttreue der Wähler erwar-
tet werden muß, daß ſie nicht die eine oder andere Stadt bevorzu-

en, ſondern aus den wahlfähigen Grundbeſitzern beider Städtedenſenigen zum Landtags Abgeordneten erwählen werden, den ſie ihrer

pftichtmäßigen Ueberzeugung nach für den tüchtigſten erachten.
Sonderung in Theile.

22) Wenn Wir in Unſexen Landtags Abſchieden vom 30. De-
cember 1843, einer unrichtigen Anwendung der geſetzlichen Vorſchrif
ten über die Sonderung in Theile auf den ProvinzialLandtagen be-
gegnend, Unſere Willensmeinung dahin ausgeſprochen haben, daß eine
ſolche Sonderung nur dann ſtattfinden dürfe, wenn ein Stand durch
einen wirklichen Beſchluß des Landtags in ſeinen Rechten ver-
letzt zu ſein glaube, ſo haben Wir dadurch keinen in den Geſetzen
für dieſen Fall nicht begründeten Unterſchied zwiſchen verletzten
Rechten und verletzten Jnter eſſen feſtſtellen wollen und nehmen
keinen Anſtand, dem Wunſche Unſerer getreuen Stände entſprechend,
hierdurch ausdrücklich zu erklären, daß auch durch die Verletzung der
SonderJntereſſen eines Standes die itio in partes motivirt
werden kann, wenn die übrigen geſetzlichen Erforderniſſe vorhan-
en ſind.tet Ständiſche Deputation für die Land Feuer Societät.

23) Gegen die von Unſeren getreuen Ständen getroffene ander
weite Wahl der Mitglieder der ſtändiſchen Deputation zur Betreibung
derz Angelegenheiten der Feuer Societät des platten Landes des Her
zogthums Sachſen finden Wir nichts zu erinnern und beſtätigen ſolche

ierdurch.vroure Städte Feuer Societät.
24) Wir genehmigen, daß die ſtändiſche Deputation in Vereini

gung mit der Direction der Provinzial Städte Feuer Societät die
für wünſchenswerth erachteten Modificationen des Provinzial Städte-
Feuer SocietätsReglements vom 5. Auguſt 1838 zur Erörterung
ziehe und einen beſonderen Reglements Entwurſ vorbereite, welcher
dem nächſten Provinzial Landtage zur Berathung und Begutachtung
vorgelegt werden kann.
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Die Wahl der Mitglieder jener Deputation wollen wir zu dem

Ende hierdurch beſtätigen.
Corrections Anſtalt zu Groß Salza.

25) Die vorgenommene Wahl einer ſtändiſchen Deputation zur
Vorberathung der beabſichtigten Reorganiſation der Corrections Anſtalt
zu Groß Salza wird hiedurch genehmigt.

Aufnahme von Windmühlen in die Land Feuer Societät.
„„26) Der Antrag, wegen Geſtattung der Aufnahme von Wind-

mühlen in die Feuer Societät des platten Landes des Herzogthums
Sachſen, iſt in der unter dem 7. November d. J. von Uns vollzogenen
Verordnung wegen Ergänzung und Abänderung einiger Beſtimmungen
des bezüglichen Feuer Societäts Reglements beruckſichtigt.
Vereinigung der General- Kommiſſion zu Stendal mit den Regierungen

in der Provinz Sachſen.
27) Die Bitte Unſerer getreuen Stände:

wegen Auflöſung der General Kommiſſion zu Stendal und Ueber
tragung ihrer Geſchäfte an beſondere in den drei Regierungen der
Provinz Sachſen einzurichtende Abtheilungen,

werden Wir in ſorgfältige Erwägung nehmen und baldmöglichſt die
jenige Entſcheidung treffen, welche den Intereſſen der Provinz ent
ſpricht.Beſchränkung der Gemeinv annge hinſichtlich der Gemeinde

aldungen.
28) Was das Geſuch betrifft, durch geſetzliche Anordnungen die

Gemeindewaldungen vor den Gefahren zu ſchützen, welche die Anwen
dung des Separations Verfahrens unter dieſelben herbeiführe, ſo wer
den Unſere getreuen Stände aus der anltegenden Denkſchrift Unſeres
Miniſters des Jnnern entnehmen, daß ihre Anträge theils einer
valdigen Gewährung durch bereits eingeleitete legislative Berathungen
entgegengehen, theils durch die beſtehenden Geſetze ſchon ihre Erledi-
gung finden theils endlich der weiteren Erwägung auf Grund einge-
leiteter thatſächlicher Ermittelungen werden unterworfen werden.

Modification des Geſetzes über die Armenpflege.
29) Dem Antrage Unſerer getreuen Stände:

daß die Beſtimmung des S. 1 pos. 3 und des S. 4 des Geſetzes über
die Verpflichtung zur Armenpflege vom 31. December 1842 in ihrer
Anwendung auf Dienſtboten, Handwerks Geſellen, nach Orten wech
ſelnde, nicht domicilirende Tagelöhner, und auf alle im Auslande
mit Heimathſcheinen ſich aufhaltende Perſonen aufgehoben und da
gegen die bezeichneten Perſonen hinſichtlich der Verpflichtung zur
Armenpflege an das forum originis nach dem Begriffe der Allge-
meinen Gerichtsordnung, falls dieſelben nicht inzwiſchen ein Domicil

„erworben haben ſollten überwieſen werden,
können Wir zu entſprechen Uns nicht bewogen finden, da das bezeich
nete Gefetz, indem es ſeine Gültigkeit über den ganzen Umfang der
Monarchie erſtreckt und, ſeiner Natur nach, provinzielle Abänderungen
nicht zulaßt, nur dann wurde abgeändert werden können, wenn ſich
dazu ein allgemeines Bedürfniß zeigte, ein ſolches aber ſchon deshalb
nicht angenommen werden kann, weil aus keiner anderen Provinz
Klagen uber die in Frage geſtellten Beſtimmungen laut geworden ſind.
Aus demſelben Grunde müſſen Wir Anſtand nehmen, den eventuellen
Anträgen Unſerer getreuen Stände

auf Verwandlung der dreijährigen Dauer des Aufenthalts in eine
zehnjährige, ſo wie auf Aufhebung des S. 14 des Geſetzes vom
31. December 1842,

zu willfahren.
Modification des Geſetzes über die Aufnahme neu anziehender Perſonen.

30) Ganz gleiche Gründe ſtehen auch den beantragten Abänderun-
gen des Geſetzes vom 31. December 1842 wegen Aufnahme neu an-
ziehender Perſonen entgegen.

Was aber den Antrag anlangt: in Rückſicht des g. 8 des Geſetzes
vom 31. December 1842 über die Erwerbung und den Verluſt der Ei-
genſchaft als preußiſcher Unterthan und der deklarirenden Ordre vom
15. Juni 1844 eine Abänderung dahin eintreten zu laſſen, daß die
Stadtverordneten Verſammlungen als Repräſentanten der Gemeinden
über die Zulaſſung der Aufzunehmenden geyrört werden müſſen, ſo kön
nen Wir Uns, da das Geſetz lediglich anordnet, daß die Gemeinde
mit ihren Einwendungen gehört werden ſoll, dieſe aber nach außen hin
durch den Magiſtrat vertreten wird, zu einer Zurücknahme der durch
Unſere Ordre vom 15. Juni 1844 ausgeſprochenen Declaration nicht
veranlaßt finden.

Vergl. am Schluſſe-

Beſchluß folgt.
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